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Luftreinhalteplan Ratzeburg 
Einleitung und allgemeine Informationen

1  Einleitung und 
allgemeine Informationen 

1.1 Einleitung 

Im Rahmen der Untersuchung der Luftqualität in Schleswig-Holstein wurden seit 1998 
mehrfach Luftschadstoffmessungen für Benzol, Feinstaub und Stickstoffdioxid in der 
Stadt Ratzeburg durchgeführt.  
Seit Dezember 2004 erfolgen in der Langenbrücker Straße kontinuierliche Messungen mit 
einer Messstation. Die Messergebnisse für das Jahr 2006 zeigen, dass für den Luftschad-
stoff Stickstoffdioxid der Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
(40 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft (µg/m³) als Jahresmittelwert) deutlich über-
schritten ist. Der Immissionsgrenzwert ist ab dem 1. Januar 2010 einzuhalten.  

Für den Bereich "Inselstadt" der Stadt Ratzeburg wird ein Luftreinhalteplan aufgestellt, 
der die Informationen über bereits geplante Vorhaben und gegebenenfalls erforderliche 
zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte zusammenfasst. 

Ein Luftreinhalteplan hat das vorrangige Ziel, zu prüfen, ob Maßnahmen erforderlich wer-
den, um die Schadstoffbelastung bis zum 01.01.2010 zu senken, und diese Maßnahmen 
festzulegen. 
Zur Schadstoffbelastung und zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte tragen die 
verschiedenen Emittentengruppen wie Verkehr, Industrie, Gewerbe und Hausbrand in 
unterschiedlichem Maß bei. Bei der Planung und Festlegung von Maßnahmen werden die-
se unterschiedlichen Anteile entsprechend berücksichtigt.  

Die Untersuchungen zu diesem Luftreinhalteplan zeigen, dass der KFZ-Verkehr in der 
Langenbrücker Straße die wesentliche Ursache für die Belastung durch Stickstoffdioxid 
ist.  
Im Bereich Ratzeburg bestehen bereits unabhängig von der Aufstellung eines Luftreinhal-
teplans Planungen, deren Umsetzungen zu Änderungen der Verkehrsströme im Bereich 
der "Inselstadt" Ratzeburg führen werden. Diese Vorhaben werden daher hier vorrangig 
beschrieben und bewertet.  

Ein Luftreinhalteplan kann Anlass zu weiteren Überlegungen zur Stadtplanung und zur 
Überprüfung und Weiterentwicklung von Verkehrskonzepten geben, diese aber nicht er-
setzen.  

Der Luftreinhalteplan war bis 31. Oktober 2008 dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit für die Berichterstattung an die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften zu übermitteln. Über den Stand der Durchführung der Luftreinhal-
tepläne, die der Kommission der Europäischen Gemeinschaften übermittelt wurden, ist 
alle drei Jahre Bericht zu erstatten. 
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1.2 Gesetzliche Grundlagen 

1.2.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG 

Die Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid und weitere Luftschadstoffe gehen auf das 
europäische Luftqualitätsrecht zurück (EU-Rahmenrichtlinie 96/62/EG des Rates über die 
Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität mit Tochterrichtlinien).  
Die Rahmenrichtlinie wurde durch den fünften Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) "Überwachung und Verbesserung der Luftqualität, Luftreinhalteplanung, 
Lärmminderungspläne" in nationales Recht umgesetzt.  

Danach ergeben sich folgende Verpflichtungen: 

• Regelmäßige Untersuchungen zur Überwachung der Luftqualität
• Ergreifen von Maßnahmen, um die Einhaltung gesetzlich festgelegter Immissions-

grenzwerte sicherzustellen
• Information der Öffentlichkeit über die Luftqualität
• Aufstellung von Luftreinhalteplänen mit Maßnahmen zur dauerhaften Verminde-

rung von Luftverunreinigungen, wenn gesetzlich festgelegte Immissionsgrenzwer-
te einschließlich  festgelegter Toleranzmargen überschritten werden

• Aufstellung von Aktionsplänen mit kurzfristigen Maßnahmen, falls die Gefahr be-
steht, dass festgelegte Immissionsgrenzwerte oder Alarmschwellen überschritten
werden

In Schleswig-Holstein ist das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-
me für die Aufstellung des Luftreinhalteplanes zuständig. Untersuchungen zur Luftqualität 
(Messungen und Prognosen) werden durch die Lufthygienische Überwachung Schleswig-
Holstein (LÜSH) im Landesamt für  Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein (bis 31.12.2008: Staatliches Umweltamt Itzehoe) durchge-
führt. 

Werden im Rahmen der Luftreinhalteplanung Maßnahmen im Straßenverkehr erforder-
lich, sind diese im Einvernehmen mit den zuständigen Straßenbau- und Straßenver-
kehrsbehörden festzulegen.  

Die Öffentlichkeit ist bei der Aufstellung des Plans zu beteiligen. 

1.2.2  Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft – 
22. BImSchV

In den Tochterrichtlinien zur Luftqualität sind Regelungen für einzelne Luftschadstoffe 
festgelegt. Diese wurden in der 22. und 33. BImSchV (Verordnungen zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) umgesetzt. 

Für die Beurteilung der Luftbelastung sind einheitliche Methoden und Kriterien vorge-
schrieben. Insbesondere ist an Orten mit den mutmaßlich höchsten Luftschadstoffkon-
zentrationen zu messen, denen in erster Linie die Wohnbevölkerung ausgesetzt sein 
kann. 
Es sind Immissionsgrenzwerte festgelegt worden, die ab einem jeweils vorgegebenen 
Zeitpunkt eingehalten werden müssen. Bei Überschreiten der Grenzwerte bzw. während 
einer Übergangszeit bei Überschreitung der Summe aus Grenzwert und so genannter To-
leranzmarge sind Maßnahmenpläne aufzustellen.  
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Diese legen dar, wie die Einhaltung der Grenzwerte zum vorgegebenen Zeitpunkt sicher-
gestellt werden soll. Unter Toleranzmarge ist dabei ein bestimmter jährlich abnehmender 
Prozentsatz des Grenzwertes zu verstehen.  

Anlage 6 der 22. BImSchV legt fest, welche Informationen unter anderem in den Plänen 
zur Verbesserung der Luftqualität zu berücksichtigen sind: 

• Schätzung des verschmutzten Gebietes (km²) und der der Verschmutzung ausge-
setzten Bevölkerung,

• festgestellte bzw. gemessene Konzentrationen, angewandte Beurteilungstechni-
ken,

• Liste der wichtigsten Emissionsquellen, die für die Verschmutzung verantwortlich
sind, Gesamtmenge der Emissionen aus diesen Quellen,

• Einzelheiten über Faktoren, die zu den Überschreitungen geführt haben (Verfrach-
tung, einschließlich grenzüberschreitende Verfrachtung, Entstehung),

• Einzelheiten über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität,
• Angaben zu den bereits (vor dem Inkrafttreten der RL 1996/62/EWG) durchge-

führten (örtlichen, regionalen, nationalen, internationalen) Maßnahmen oder be-
stehende Verbesserungsvorhaben,

• Angaben zu den (nach Inkrafttreten der RL 1996/62/EWG) zur Verminderung der
Verschmutzung beschlossenen Maßnahmen (Beschreibung der Maßnahmen, Zeit-
plan, Schätzung der zu erwartenden Verbesserung).

In Tabelle 1 sind die Beurteilungsmaßstäbe der 22. BImSchV für Stickstoffdioxid, Fein-
staub (PM10) und Benzol aufgelistet:  

Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10) Benzol 

Beurtei-
lungs-

maßstab 
der 22. 

BImSchV 

Jahres-
mittelwert 

1-Stunden-
Mittelwert 
zugelassene 
Anzahl der 
Überschrei-
tungen im 
Kalender-
jahr: 18 

Jahres-
mittelwert 

24-
Stunden-
Mittelwert 
zugelassene 
Anzahl der 
Überschrei-
tungen im 
Kalender-
jahr: 35 

Jahres-
mittelwert 

Grenzwert + 
Toleranzmar-
ge 2006 

48 µg/m³ 240 µg/m³ --- 9 µg/m³ 

Grenzwert 
zum Schutz 
der mensch-
lichen Ge-
sundheit 

40 µg/m³ 200 µg/m³ 40 µg/m³ 50 µg/m³ 5 µg/m³ 

einzuhalten 
ab/seit: 

1. Januar 2010 1. Januar 2005
1. Januar

2010 
µg/m³: Mikrogramm (Millionstel Gramm) pro Kubikmeter Luft 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Immissionsgrenzwerte der 22. BImSchV 
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1.3 Beschreibung des Gebietes 

1.3.1 Angaben zum Ort 

Im Jahr 2006 wurde in der Langenbrücker Straße in Ratzeburg eine Überschreitung der 
Summe aus Immissionsgrenzwert und Toleranzmarge des Jahresmittelwertes für Stick-
stoffdioxid gemessen. Diese Überschreitung löst die Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Luftreinhalteplans aus.  
Die Stadt Ratzeburg ist Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg und hat 14.591 
Einwohner (Stand: 18.12.2007, Quelle: http://www.ratzeburg.de).  

Abbildung 1 zeigt eine Karte des Stadtgebietes. 

Abbildung 1: Übersichtskarte von Ratzeburg 

Die Stadt gliedert sich in die Bereiche St. Georgsberg im Westen, die so genannte Insel-
stadt zwischen Ratzeburger See und Küchensee und die Vorstadt im Osten. Die drei Teile 
sind durch die Bundesstraße 208 (Verbindung Bad Oldesloe - Wismar) mit einem durch-
schnittlichen Verkehrsaufkommen von etwa 15.000 - 20.000 KFZ/Tag im Bereich der In-
selstadt miteinander verbunden. Die Langenbrücker Straße ist beidseitig geschlossen be-
baut. 
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Die automatische Messstation Ratzeburg-Langenbrücker Straße wurde am 9. Dezember 
2004 installiert und misst seitdem kontinuierlich die Komponenten Stickstoffdioxid, Stick-
stoffmonoxid und Feinstaub (PM10). Zusätzlich sind Passivsammler zur orientierenden 
Messung von Benzol installiert. Die Station befindet sich auf 10°46'33" geografischer 
Länge und 53°41'56" geografischer Breite (Gauß-Krüger Koordinaten: Rechtswert: 
3617358, Hochwert: 5953450). Abbildung 2 zeigt den Standort der Messstation. 

Abbildung 2: Standortkarte der Messstation Ratzeburg-Langenbrücker Straße 

Die Überschreitung des Jahres 2006 betrifft an der Langenbrücker Straße zwischen 
Schrangenstraße und Seestraße etwa 108 Anwohner (Stand 31.12.2006, Quelle: Haupt- 
und Bürgeramt Ratzeburg).  

Ebenfalls hohe Stickstoffdioxidkonzentrationen wurden im Zeitraum 2004 - 2005 durch 
so genannte Passivsammlermessungen auch in der Herrenstraße festgestellt, die den 
Straßenverkehr als Einbahnstraße mit bis zu 7%iger Steigung vorwiegend in Richtung 
Langenbrücker Straße führt. Dort waren mit Stichtag 31.12.2006 56 Anwohner gemeldet. 

Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit fest-
gelegt (s. Kapitel 1.4, 2. und 3.6). 
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1.3.2 Angaben zum Klima 

Schleswig-Holstein befindet sich in einer gemäßigt warmen Temperaturzone zwischen 
subtropischen Gebieten im Süden und den kalten Bereichen Nordeuropas. Diese so ge-
nannte Westwindzone ist von überwiegend westlichen Winden und dem häufigen Durch-
zug von Tiefdruckgebieten gekennzeichnet. Gleichzeitig liegt Schleswig-Holstein als euro-
päisches Küstenland in einer Grenzregion zwischen dem europäischen Kontinent im 
Süden und Osten und dem Atlantischen Ozean mit dem warmen Golfstrom im Westen. 
Diese geographische Lage verleiht bei meist westlichen Winden dem Wetter den typisch 
maritimen Einfluss mit einer das gesamte Jahr über recht milden und verhältnismäßig 
feuchten Witterung.  
Das Wetter wird im Laufe eines Jahres durch die Zugbahn der Tiefdruckgebiete bestimmt. 
Während der Frühlings- und Sommermonate ziehen die Tiefs häufig auf einer nördlichen 
Bahn über das mittlere und nördliche Skandinavien hinweg. Ihre Schlechtwetterzonen 
können Schleswig-Holstein nur gelegentlich streifen und es herrschen öfter freundliche 
Witterungsperioden vor. 
Im Herbst und im Winter verlagern sich die Tiefdruckgebiete dagegen auf einer südliche-
ren Zugbahn von der Nordsee her nach Osten und das Wetter erhält einen unbeständigen 
und niederschlagsreichen Charakter.  
Gelegentlich macht sich in allen Jahreszeiten in Schleswig-Holstein auch der Einfluss des 
typischen Festlandsklimas bemerkbar und zwar, wenn über dem nordöstlichen Europa 
oder Skandinavien ein kräftiges, ortsfestes Hochdruckgebiet entsteht. Ein solches Hoch 
leitet die vom Atlantik herankommenden Tiefdruckgebiete zum Nordmeer ab. So kommt 
es auch in Schleswig-Holstein zu sehr trockenen und heißen Sommern oder zu sehr kal-
ten Wintern, in denen Seen und manchmal auch die Ostsee und ihre Förden gefrieren. 
[Wagner, Michael 2002] 

Die folgenden Abbildungen 3 und 4 zeigen die mittleren Temperaturen und Windge-
schwindigkeiten, die im Jahr 2006 an der Station Bornhöved ermittelt wurden, im Ver-
gleich zu den Jahren 2005 und 2007 und zum langjährigen Durchschnitt.  Der Verlauf der 
Temperaturkurve für das Jahr 2006 spiegelt die nach den Abbildungen folgende zusam-
menfassende Bewertung des Deutschen Wetterdienstes wieder. Beim Verlauf der mittle-
ren Windgeschwindigkeiten ist zu erkennen, dass diese von Januar bis April und im 
Sommer 2006 unter den durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten lagen, während im 
Mai, November und Dezember 2006 höhere Mittelwerte als im Durchschnitt auftraten.    

Das Jahr 2006 war in Deutschland insgesamt sehr warm, relativ trocken und sehr sonnig. 
Der Winter war bis in den März hinein kalt und schneereich. Der Monat Juli war der hei-
ßeste und sonnigste Einzelmonat seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahr 1901. 
September, Oktober und November fielen deutlich wärmer als üblich aus, so dass auch 
der Herbst 2006 der wärmste seit über 100 Jahren war. 
Deutschlandweit lag die Temperatur im Jahr 2006 bei 9,5 Grad Celsius (°C) und damit 
1,3 Grad über dem langjährigen Durchschnitt von 8,2°C.  
Über alle Regionen Deutschlands gemittelt fielen rund 732 Liter pro Quadratmeter (l/m²) 
Regen, Schnee oder Hagel (Durchschnittswert: 789 l/m²). 

 [Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), http://www.wetter.com] 
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Abbildung 3: Durchschnittliche Temperaturen an der Messstation Bornhöved 

Abbildung 4: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten an der Messstation Bornhöved 
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1.3.3 Angaben zur Topographie 

Die Stadt Ratzeburg liegt im Kreis Herzogtum Lauenburg im Südosten von Schleswig-
Holstein in der von der Weichseleiszeit geprägten Jungmoränenlandschaft des Schleswig-
Holsteinischen Hügellandes. 
Das Stadtgebiet zieht sich beidseitig ausgehend vom Ratzeburger See und vom Küchen-
see (ca. 4 m ü. NN) im Westen bis auf etwa 48 m ü. NN, im Osten bis auf etwa 62 m ü. 
NN.  
Die Inselstadt liegt inmitten der beiden Seen und ist über drei Dämme mit dem übrigen 
Stadtgebiet verbunden. Innerhalb der Inselstadt bestehen Höhenunterschiede zwischen 5 
und 14 m ü. NN. Abbildung 5 zeigt die Höhenschichten im Stadtgebiet von Ratzeburg. 

Abbildung 5: Höhenschichten des Geländes der Stadt Ratzeburg 

Diese topographische Situation führt dazu, dass die Langenbrücker Straße im Abschnitt 
zwischen Brauerstraße und Seestraße eine Steigung von etwa 6 % aufweist.  

1.4 Gesundheitliche Wirkungen der Luftschadstoffe 

Die Lunge des Menschen hat über eine Fläche von etwa 140 Quadratmetern unmittelbar 
Kontakt mit der Umgebungsluft. Viele Untersuchungen innerhalb der Bevölkerung bele-
gen, dass Erkrankungen der Atemwege und weiterer Organe im Zusammenhang mit 
Luftschadstoffen stehen können. Eine erhebliche Rolle spielt dabei die individuelle ange-
borene oder im Lauf des Lebens erworbene Empfindlichkeit. 
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1.4.1 Stickstoffdioxid 

Die Auswirkungen der Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Außenluft auf die menschli-
che Gesundheit sind grundsätzlich schwierig abzuschätzen, da sich Stickstoffoxide insbe-
sondere in städtischen Bereichen mit dem Kraftfahrzeugverkehr als Hauptquelle der 
Emissionen in einem sehr komplexen Gemisch von Luftschadstoffen befinden und photo-
chemischen Reaktionen unterliegen (Abbildung 6).    

aus: Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide, 

Report on a WHO Working Group, Bonn, Germany, 13–15 January 2003 

Abbildung 6: Gesundheitliches Risiko durch Stickstoffdioxid als Vorläufersubstanz 

Klinische Kurzzeitstudien haben ergeben, dass die Stickstoffdioxidkonzentrationen, die 
üblicherweise in der Außenluft gemessen werden, keine bzw. nur minimale Auswirkungen 
auf die Lunge oder andere Systeme haben. Allerdings kann Stickstoffdioxid in der Atem-
luft bei Allergikern die Effekte der Allergie auslösenden Substanzen verstärken. Deutlich 
höhere als üblicherweise vorhandene Konzentrationen lösen leichte entzündliche Reaktio-
nen der Atemwege aus und zeigen Auswirkungen auf die Bronchien. 
Zeitreihenstudien und epidemiologische Untersuchungen zeigen einen Anstieg von Atem-
wegserkrankungen (Bronchitis, Asthma) und Lungenfunktionsstörungen im Zusammen-
hang mit steigenden Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Umgebungsluft. Betroffen 
sind besonders Kinder und Jugendliche.  
Da Stickstoffdioxid sich in belasteten Bereichen immer in einem Luftschadstoffgemisch 
befindet, ist die Wirkung zwar nicht direkt auf diese Verbindung allein zurückzuführen, 
Stickstoffdioxid kann aber als mess- und beurteilbare Schlüsselkomponente angesehen 
werden.     

1.4.2 Feinstaub (PM10) 

Feinstaub in der Umgebungsluft ist eine Mischung aus festen und/oder flüssigen Schwe-
beteilchen unterschiedlicher Herkunft, Größe und Zusammensetzung (Boden, Sand, Vul-
kanasche, Meersalz, Nitrat, Sulfat, Ruß, Schwermetalle, Polyzyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe, ...).  
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Je feiner diese Teilchen sind, desto tiefer werden sie in die Atemwege bis zur Lunge ein-
geatmet. Sie können Atemwegserkrankungen auslösen oder verstärken, zu Entzündun-
gen und zu Störungen des Gasaustauschs in den Lungenbläschen führen.  
So genannte Nanopartikel können über die Lunge ins Blut gelangen. Dort können sie zu 
den anderen Organen weitertransportiert werden oder Pfropfen (Thrombosen) bilden, die 
zu Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen können.   

Epidemiologische und Laboruntersuchungen, Fallstudien und statistische Betrachtungen 
in Europa und in Nordamerika zu den Auswirkungen der Feinstaubbelastung in der Au-
ßenluft auf die menschliche Gesundheit zeigen insgesamt sehr unterschiedliche Ergebnis-
se.  
Es scheint jedoch keine Schwelle zu geben, unterhalb der gesundheitsschädigende Wir-
kungen grundsätzlich ausgeschlossen werden können. Insbesondere in Bereichen, in de-
nen der Feinstaub wesentlich durch Straßenverkehr verursacht wird, sind die beschriebe-
nen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu beobachten. 

1.5 Beteiligung an der Planaufstellung 

Die Zuständigkeit für die Aufstellung von Luftreinhalteplänen gemäß § 47 BImSchG liegt 
in Schleswig-Holstein beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, und ländliche Räume 
(MLUR).  

Die Stadt Ratzeburg wurde über die Ergebnisse der Messungen in der Langenbrücker 
Straße regelmäßig informiert. Zur Ausarbeitung des Planes wurden mehrfach Bespre-
chungen mit folgenden Beteiligten durchgeführt: 

• Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
• Stadtverwaltung Ratzeburg (Bürgermeister, Abteilung Stadtentwicklung u. Liegen-

schaften)
• Stadtvertretung der Stadt Ratzeburg
• Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg
• Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Betriebssitz Kiel
• Staatliches Umweltamt Itzehoe

Die Öffentlichkeit wird bei der Aufstellung des Luftreinhalteplans beteiligt. Der Entwurf 
des Luftreinhalteplans wurde vom 4. Juni bis 3. Juli 2008 bei der Stadt Ratzeburg und 
beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Kiel zur Einsicht-
nahme ausgelegt. Ergänzend wurde er vom 4. Juni bis zum 27. Juni 2008 im Internet zur 
Verfügung gestellt.  

Die Auslegung wurde im Amtsblatt Schleswig-Holstein und in der Zeitung "Markt" be-
kannt gemacht. Stellungnahmen und Äußerungen zu dem Entwurf konnten bis zum 16. 
Juli 2008 abgegeben werden.  
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Die eingegangen Anregungen können wie folgt zusammengefasst werden: 

a) die Ortsumfahrung Ratzeburg als regionale Entlastungsstraße stellt die wesentli-
che und wichtigste Maßnahme zur langfristigen und nachhaltigen Senkung der
Schadstoffbelastung in Ratzeburg und in der Langenbrücker Straße dar,

b) bis zur Realisierung der Ortsumfahrung wird ein LKW Durchfahrtsverbot gefordert,
wobei mit den von der Verlagerung betroffenen Gemeinden kein Einvernehmen
besteht

c) die Verkehre auf der Altstadtinsel werden im wesentlichen durch innerörtliche Ver-
kehre erzeugt, dem durch ein Bündel von Verkehr reduzierenden Maßnahmen im
Stadtbereich begegnet werden sollte,

Die Anregungen wurden bei der Überarbeitung des Kapitels 4 berücksichtigt. Sie wurden 
ebenfalls der Stadt Ratzeburg übersandt und können so auch bei der zukünftigen Ver-
kehrs- und Bauleitplanung berücksichtigt werden.  
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2  Art und Beurteilung der 
Verschmutzung 

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Luftschadstoffmessungen zusammen, die bisher in 
Ratzeburg durchgeführt wurden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Messungen des 
Jahres 2006 (Beginn der Messungen mit Station: Dezember 2004).  

2.1 Beschreibung der Standorte 

Die folgende Tabelle 2 beschreibt die Messstandorte in Ratzeburg. Abbildung 7 zeigt die 
Fotos der Standorte. 

Standort Probenahme Straßenbeschreibung (Angaben geschätzt) 
Straße Höhe der 

Probe-

nahme 

Probenahme Höhe der 

Be-

bauung 

auf Seite 

der 

Probe-

nahme   

Höhe der 

Be-

bauung 

gegen-

über der 

Probe-

nahme 

Art der 

Bebauung 

(offen, 

geschlos-

sen etc.) 

Gesamt-

breite 

der 

Straße / 

Fahr-

bahnbrei

te 

Anzahl 

der 

Fahr-    

spuren 

Anzahl 

der KFZ 

pro Tag 

Messstation

Langen-

brücker 

Straße 

ca. 3,5 m seit Dez 2004 12 m 9 m geschlossen 6 m 2 

2006: 

16248 

(LKW-

Anteil: 

3,4%) 

2,20 m 
März 2003 - Feb 

2004 
12 m 9 m geschlossen 6 m 2 

Passiv-

sammler 

Langen-

brücker 

Straße 

2,50 m 
Mai 1998 - April 

1999 
12 m 9 m geschlossen 6 m 2 

Passiv-

sammler 

Herren-

straße 

2,10 m 
Dez 2004 - Nov 

2005 
9 m 12 m geschlossen 3 m 1 

Passiv-

sammler 

Kurpark 

1,80 m 
Dez 2004 - Nov 

2005 
keine Bebauung, keine Straße 

Feinstaub-

messungen 

Langen-

brücker 

Straße 

1,5 m Dez 99 - Nov 00 12 m 9 m geschlossen 6 m 2 

Feinstaub-

messungen 

Burgfeld 

1,5 m Dez 99 - Nov 00 9 m 6 m offen 6 m 2 

Tabelle 2: Beschreibung der Messstandorte in Ratzeburg 
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Messstation Langenbrücker Straße - 
Blickrichtung stadteinwärts 

Messstation Langenbrücker Straße - 
Blickrichtung stadtauswärts 

Passivsammler - Herrenstraße Passivsammler Kurpark

Feinstaub - Langenbrücker Straße Feinstaub - Burgfeld 

Abbildung 7: Fotos der Messstandorte in Ratzeburg 
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2.2 Beschreibung der Mess- und Analyseverfahren 

2.2.1 Kontinuierliche Messungen 

Mit der Messstation in der Langenbrücker Straße werden die Konzentrationen der Kom-
ponenten Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) kontinuierlich als Halbstun-
denmittelwerte erfasst. Die Bestimmungen werden gemäß Anlage 5 der 22. BImSchV 
durchgeführt.  
Die Messwerte werden über ISDN-Leitungen in die Messnetzzentrale der LÜSH in Itzehoe 
übertragen und dort archiviert, ausgewertet und im Internet veröffentlicht.  
Seit Ende November 2005 ist auf dem Dach der Messstation zusätzlich ein Seitenradar-
messsystem installiert, mit dem Fahrtrichtung, Länge und Geschwindigkeit der vorbeifah-
renden Kraftfahrzeuge kontinuierlich erfasst werden können. Die Einteilung der Fahrzeu-
ge in PKW und LKW erfolgt über die gemessene Länge (Grenze: 8 m).  

Die EU-Richtlinie (1999/30/EG) definiert Grenzwerte für den Gehalt der Luft an Fein-
staub, genannt Partikel (Feinstaub - PM10). Im Sinne der Richtlinie bezeichnet der Aus-
druck "Feinstaub - PM10" die Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass passie-
ren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 µm (Mikrometer) eine 
Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist. 
Die Messung der Belastung durch Feinstaub in der Langenbrücker Straße erfolgt mit so 
genannten Sammlern. Hierbei werden Filter über 24 Stunden von der Probenahmeluft 
durchströmt. Die Staubbeladung der Filter wird anschließend manuell ausgewogen. Die 
Probenahme erfolgt täglich. 
Das Verfahren erfüllt die strengen Anforderungen der Norm EN 12341 "Luftqualität – 
Felduntersuchungen zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Probenahmeverfahren für 
die Feinstaub-PM10-Fraktion von Partikeln". 

Die bei den Feinstaubmessungen von 1999 - 2000 angewandten Probenahme- und Ana-
lyseverfahren entsprachen den Vorgaben des Anhangs II der 23. BImSchV1. Zur Probe-
nahme wurden an den jeweiligen Standorten Kleinfiltergeräte mit PM10 - Probenahme-
köpfen zur Abscheidung von Staubpartikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser > 
10 µm eingesetzt, so dass nur Partikel mit einem Durchmesser < 10 µm auf nachge-
schaltete Glasfaserfilter gelangen können. 
Die Probenahmezeit betrug dabei jeweils 24 Stunden. An jedem Standort wurde wö-
chentlich an wechselnden Wochentagen eine Staubprobe gesammelt, so dass für jeden 
Standort 52 Messwerte resultierten. 
Die beladenen Filter wurden zur Bestimmung des Feinstaubs gewogen. Anschließend 
wurden die Filter zur Analyse des elementaren Kohlenstoffs ("EC", "Ruß") mit einem To-
luol/Isopropanolgemisch extrahiert, getrocknet und coulometriert. 
Es ergeben sich dabei Tagesmittelwerte, d. h. die durchschnittliche Ruß- bzw. Feinstaub-
konzentration am jeweiligen Tag. 

1
Die 23. BImSchV wurde mit Wirkung vom 21. Juli 2004 aufgehoben. 
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2.2.2 Messungen mit Passivsammlern 

Bei den Messungen in der Langenbrücker Straße (auch 1998 - 1999 und 2003 - 2004), in 
der Herrenstraße und im Kurpark wurden Sammelröhrchen eingesetzt, die jeweils über 
einen Monat exponiert werden und dabei je nach Typ Stickstoffdioxid oder Benzol aus der 
Umgebungsluft anreichern.  
Der Probenahme mit Passivsammlern liegt die DIN EN 13528-3 zugrunde. Jeweils zwei 
Sammler für Stickstoffdioxid (Typ Palmes) und für Benzol (Typ Orsa 5) werden zum 
Schutz vor Niederschlag und Wind in einem Metallrohr mit Schutzdach untergebracht. 
Dieses Rohr wird so montiert, dass sich die Röhrchen in etwa 1,5 m - 3,5 m Höhe befin-
den. 
Die Sammler wurden jeweils nach einem Monat durch Mitarbeiter der Stadt Ratzeburg 
bzw. im Jahr 2005 durch Mitarbeiter der LÜSH ausgetauscht und im Labor der LÜSH in 
Itzehoe fotometrisch (in Anlehnung an die Methode nach VDI 2453 Bl. 1) bzw. gaschro-
matografisch (in Anlehnung an die Methode nach VDI 3482 Bl. 4) analysiert. Es ergeben 
sich dabei Monatsmittelwerte, d.h. die durchschnittliche Konzentration des jeweiligen 
Schadstoffes im Expositionsmonat.  

Die Zustandsgrößen für die Berechnung der Schadstoffkonzentrationen sind gemäß der 
EU-Richtlinien und ihrer nationalen Umsetzung seit dem 1. Januar 1999 auf eine Tempe-
ratur von 20°C und einen Luftdruck von 1013 hPa festgelegt. Die Konzentrationswerte 
sind in Mikrogramm (Millionstel Gramm) pro Kubikmeter Außenluft (µg/m³) für Stick-
stoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Feinstaub (PM10) und Benzol angegeben.  

17 / 61 



Luftreinhalteplan Ratzeburg
Art und Beurteilung der Verschmutzung

2.3  Ergebnisse der Messungen 

2.3.1 Tagesmittelwerte 2006 in der Langenbrücker Straße 

Die folgenden Abbildungen zeigen die zeitlichen Konzentrationsverläufe für 
Stickstoffoxide und Feinstaub (PM10) in der Langenbrücker Straße im Jahr 2006. Die 
Konzentrationswerte für Feinstaub wurden zum Vergleich um die Tagesmittelwerte für 
Feinstaub an der Station Bornhöved ergänzt. 

Abbildung 8: Tagesmittelwerte für Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid 

Die Konzentrationen der Stickstoffoxide weisen starke, zeitliche Schwankungen auf, was 
sowohl durch meteorologische Bedingungen als auch durch unterschiedliche 
Verkehrsbelastungen verursacht wird. Wie auch an anderen verkehrsexponierten 
Standorten  beobachtet, sind die Konzentrationsunterschiede besonders stark bei dem 
primär emittierten Stickstoffmonoxid ausgeprägt, deutlich geringer bei dem 
Sekundärprodukt Stickstoffdioxid.  
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Abbildung 9: Tagesmittelwerte für Feinstaub (PM10) 

Abbildung 9 zeigt, dass die hohen Feinstaubbelastungen im wesentlichen in den Monaten 
Januar bis März auftraten. Zu weiteren vereinzelten Überschreitungen des 
Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ kam es im April, Mai, Oktober und November 2006.  
Ein Vergleich mit dem Verlauf der Konzentrationswerte an der Station Bornhöved 
(ländlicher Hintergrund) zeigt, dass in diesen Zeiträumen auch dort höhere 
Staubbelastungen auftraten, was auf eine großräumigere Verteilung hinweist.   

2.3.2 Monatsmittelwerte 2004/2005 - Orientierende Messungen 

Die Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Herrenstraße und im Kurpark wurden mit 
Passivsammlern gemessen und liegen daher als Monatsmittelwerte vor. Die 
Benzolkonzentrationen wurden an allen Standorten mit Passivsammlern ermittelt. 

Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf der Monatsmittelwerte für Stickstoffdioxid 
(Langenbrücker Straße: errechnet aus automatischen Messungen). 
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Abbildung 10: Monatsmittelwerte für Stickstoffdioxid - Dezember 2004 - November 2005 

Die Konzentrationen liegen an der Langenbrücker Straße zwischen 41 und 53 µg/m³ und 
an der Herrenstraße zwischen 33 und 53 µg/m³. Die höchsten Konzentrationen treten in 
den Monaten März bis September auf. In der Langenbrücker Straße ist in den Monaten 
Juni und Juli ein leichter Rückgang zu verzeichnen (Sommerferien). Im Gegensatz dazu 
ist im Kurpark ein für so genannte Hintergrundstandorte typischer Jahresgang mit 
niedrigen Konzentrationen während der Sommermonate und einem leichten 
Konzentrationsanstieg während der Wintermonate zu beobachten. Die Unterschiede 
zwischen verkehrsexponierten Messpunkten und Standorten im Hintergrund sind im 
Gegensatz zum Verlauf der Feinstaubkonzentrationen sehr groß.   

Abbildung 11 zeigt den Verlauf der Monatsmittelwerte für Benzol. 
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Abbildung 11: Monatsmittelwerte für Benzol - Dezember 2004 - November 2005 

Die Konzentrationen liegen an der Langenbrücker Straße zwischen 2,0 und 4,5 µg/m³ 
und an der Herrenstraße zwischen 1,6 und 3,3 µg/m³, im Kurpark deutlich niedriger. An 
allen Standorten treten Jahresgänge mit niedrigeren Konzentrationen während der 
Sommermonate und einem  Konzentrationsanstieg während der Wintermonate auf. 

2.3.3 Tages- und Wochengänge 2006 in der Langenbrücker Straße 

Abbildung 12 zeigt beispielhaft den an der Messstation festgestellten mittleren 
Wochengang der KFZ-Zahlen in der Langenbrücker Straße im Jahr 2006 
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Abbildung 12: Mittlerer Wochengang der KFZ-Zahlen 2006 

Die folgende Abbildung zeigt die zeitlichen Konzentrationsverläufe der 
Stickstoffoxidbelastung in der Langenbrücker Straße anhand der mittleren Wochengänge. 

Abbildung 13: Mittlere Wochengänge für Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid 2006 
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Konzentrationsspitzen treten bei Stickstoffmonoxid an den Werktagen vormittags und 
nachmittags (mit Ausnahme des Samstags) bedingt durch den Berufsverkehr auf. 
Hauptverursacher der Stickstoffoxidbelastung sind Dieselfahrzeuge (LKW). 
Stickstoffmonoxid wird direkt emittiert. Die Belastung wird durch den Verlauf der 
Verkehrsdichte geprägt, wobei luftchemische Verhältnisse morgens und abends zu 
unterschiedliche Konzentrationen führen. 
Am Wochenende gehen die Konzentrationen deutlich zurück, was durch die starke 
Reduktion des LKW-Verkehr als Hauptemittent von Stickstoffmonoxid verursacht wird. 
Das durch chemische Umwandlungsprozesse gebildete Stickstoffdioxid ist dagegen 
zeitlich (und räumlich) sehr viel homogener. Die Konzentrationen liegen von Montag bis 
Freitag deutlich über 50 µg/m³ im Tagesmittel. Am Wochenende geht die Konzentration 
auf Tagesmittelwerte um 40 µg/m³ zurück. 

Wochentag 

Stickstoffmonoxid
µg/m³ 

Stickstoffdioxid
µg/m³ 

Montag 93 56
Dienstag 99 58
Mittwoch 92 56
Donnerstag 93 57
Freitag 86 54
Samstag 47 43
Sonntag 35 36

Tabelle 3: Durchschnittliche Tagesmittelwerte 2006 für Stickstoffoxide in der Langenbrücker Straße 

2.4 Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten 
 und Beurteilungsschwellen 

Die folgenden Tabellen 4 - 12 enthalten Vergleiche mit den Langzeitwerten (Jahresmit-
telwerte) für die Schadstoffe Stickstoffdioxid, Feinstaub und Benzol. Neben Langzeitwer-
ten sind für einzelne Luftschadstoffe ergänzend Immissionsgrenzwerte für Kurzzeitbelas-
tungen festgelegt, und zwar für Stickstoffdioxid (1-h-Wert mit einer Anzahl zulässiger 
Überschreitungen) und Feinstaub (24-Stunden-Wert mit einer Anzahl zulässiger Über-
schreitungen).  
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Stickstoffdioxid - Jahresmittelwert 

Stickstoffdioxid 

Jahresmittelwert 
 (Ziel: Schutz der 

menschlichen  
Gesundheit) 

µg/m³ 

Anmerkung 

Grenzwert+  
Toleranzmarge für 
2006 

48 

Für den Immissionsgrenzwert beträgt die 
Toleranzmarge 16 µg/m³ ab dem 
Inkrafttreten der 22. BImSchV. Sie 
vermindert sich ab 1. Januar 2003 bis 
zum 1. Januar 2010 stufenweise um 
jährlich 2 µg/m³. 

Grenzwert 40 Einzuhalten ab 01.01.2010 

obere  
Beurteilungs-
schwelle (OBS) 

32 

Wenn der ermittelte Konzentrationswert 
über der OBS liegt, besteht eine 
Messverpflichtung. Unterhalb der OBS 
können Messungen und 
Modellrechnungen kombiniert werden. 

untere 
Beurteilungs-
schwelle (UBS) 

26 

Unterhalb dieser Schwelle sind zur 
Abschätzung der Luftbelastungssituation 
Modellrechnungen oder Techniken der 
objektiven Schätzung ausreichend. 

Tabelle 4:  Konzentrationswerte der 22. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
 für Stickstoffdioxid 

Danach ergeben sich die folgenden Einstufungen: 

Standort 
Stickstoffdioxid 

Jahresmittelwert 
µg/m³ 

> Grenzwert 
 + Toleranzmarge 
 (2006: 48 µg/m³) 

Langenbrücker Straße 2006 
(Messstation) 

51 

> Grenzwert 
 (40 µg/m³) 

Herrenstraße 2005 
(Passivsammler) 

45 

> Obere 
 Beurteilungsschwelle 
 (32 µg/m³) 

--- ---

> Untere 
 Beurteilungsschwelle 
 (26 µg/m³) 

--- ---

< Untere 
 Beurteilungsschwelle 

Kurpark 2005 
(Passivsammler) 

13 

Tabelle 5:  Einstufung der ermittelten Konzentrationswerte nach 22. BImSchV für Stickstoffdioxid 

Von März 2003 bis Februar 2004 wurde in der Langenbrücker Straße mit Passivsammlern 
für Stickstoffdioxid ein Jahresmittelwert von 59 µg/m³ gemessen, im Jahr 2005 mit der 
automatischen Messstation ein Jahresmittelwert von 49 µg/m³. 
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Stickstoffdioxid – Überschreitungshäufigkeit des Einstundenmittelwertes 

gemessene 
Anzahl der Über-

schreitungen 
Beurteilungsmaßstäbe Standort 

2006 
Grenzwert + Toleranzmarge 

 (2006: 240 µg/m³ ... dürfen 
 nicht mehr als 18mal im 
 Jahr überschritten werden) 

0 

Grenzwert ab 1. Januar 2010 
 (200 µg/m³ ... dürfen nicht 
 mehr als 18mal im Jahr 
 überschritten werden) 

0 

Obere Beurteilungsschwelle 
 (140 µg/m³ ... dürfen nicht 
 mehr als 18mal im Jahr 
 überschritten werden) 

17 

Untere Beurteilungsschwelle 
 (100 µg/m³ ... dürfen nicht 
 mehr als 18mal im Jahr 
 überschritten werden) 

Langenbrücker Straße 

541 

Tabelle 6: Konzentrationswerte der 22. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
 für Stickstoffdioxid - Einstundenmittelwert 

Feinstaub (PM10) - Jahresmittelwert 

Feinstaub (PM10) Konzentrationswert 
(Ziel: Schutz der  

menschlichen 
 Gesundheit) 

µg/m³ 

Anmerkung 

Grenzwert 40 Einzuhalten seit 01.01.2005 

obere  
Beurteilungsschwelle (OBS) 

14 

Wenn der ermittelte 
Konzentrationswert über der OBS 
liegt, besteht eine 
Messverpflichtung. Unterhalb der 
OBS können Messungen und 
Modellrechnungen kombiniert 
werden 

untere  
Beurteilungsschwelle (UBS) 

10 

Unterhalb dieser Schwelle sind zur 
Abschätzung der 
Luftbelastungssituation 
Modellrechnungen oder Techniken 
der objektiven Schätzung 
ausreichend. 

Tabelle 7:  Konzentrationswerte der 22. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
 für Feinstaub (PM10) 
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Danach ergeben sich als Ergebnis der orientierenden Messungen die folgenden 
Einstufungen: 

Standort 
Feinstaub (PM10) 
Jahresmittelwert 

µg/m³ 

> Grenzwert (40 µg/m³) --- --- 

> Obere 
 Beurteilungsschwelle 
 (14 µg/m³) 

Langenbrücker Straße 30 

> Untere 
  Beurteilungsschwelle 
 (10 µg/m³) 

--- ---

< Untere 
 Beurteilungsschwelle 

--- ---

Tabelle 8:  Einstufung der ermittelten Konzentrationswerte für Feinstaub (PM10) 
 nach 22. BImSchV 

Bei den orientierenden Feinstaubmessungen in der Langenbrücker Straße von 1999 - 
2000 wurde ein Jahresmittelwert von 31 µg/m³ gemessen. Im Jahr 2005 ergab sich ein 
Jahresmittelwert von 29 µg/m³. 
Am Standort Burgfeld (städtischer Hintergrund) wurde im Messzeitraum 1999 - 2000 ein 
Wert von 20 µg/m³ festgestellt. 

Feinstaub (PM10) - Tagesmittelwert 

Feinstaub (PM10) Konzentrationswert 
(Ziel: Schutz der  

menschlichen 
Gesundheit) 

µg/m³ 

Anmerkung 

Grenzwert 

50 µg/m³ als 
Tagesmittelwert dürfen nicht 

öfter als 35mal im Jahr 
überschritten werden 

Einzuhalten seit 01.01.2005 

obere Beurteilungsschwelle 
(OBS) 

30 µg/m³ dürfen nicht öfter 
als 7-mal im Jahr 

überschritten werden 

Wenn der ermittelte 
Konzentrations-Wert über der 
OBS liegt, besteht eine 
Messverpflichtung. Unterhalb 
der OBS können Messungen und 
Modellrechnungen kombiniert 
werden 

untere Beurteilungsschwelle 
(UBS) 

20 µg/m³ dürfen nicht öfter 
als 7-mal im Jahr 

überschritten werden 

Unterhalb dieser Schwelle sind 
zur Abschätzung der 
Luftbelastungssituation 
Modellrechnungen oder 
Techniken der objektiven 
Schätzung ausreichend. 

Tabelle 9: Konzentrationswerte der 22. BImSchV zum Schutz der menschlichen 
 Gesundheit für Feinstaub (PM10) 
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gemessene 
Anzahl der Über-

schreitungen 
Beurteilungsmaßstäbe Standort 

2006 
Grenzwert 

 (2006: 50 µg/m³ ... dürfen 
 nicht mehr als 35mal im 
 Jahr überschritten werden) 

29 

Obere Beurteilungsschwelle 
 (30 µg/m³ ... dürfen nicht 
 mehr als 7mal im Jahr 
 überschritten werden) 

137 

Untere Beurteilungsschwelle 
 (20 µg/m³ ... dürfen nicht 
 mehr als 7mal im Jahr 
 überschritten werden) 

Langenbrücker Straße 

273 

Tabelle 10: Konzentrationswerte der 22. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
 für Feinstaub (PM10), Tagesmittelwert 

Im Jahr 2005 ergaben sich in der Langenbrücker Straße 28 Überschreitungstage. 

Benzol - Jahresmittelwert 

Benzol Jahresmittelwert (Ziel: Schutz 
der menschlichen Gesundheit) 

µg/m³ 

Anmerkung 

Grenzwert +  
Toleranzmarge 
2006 

9 

Für den Immissionsgrenzwert beträgt die 
Toleranzmarge 5 µg/m³ ab dem Inkrafttreten 
der 22. BImSchV. Sie vermindert sich ab 1. 
Januar 2006 bis zum 1. Januar 2010 
stufenweise um jährlich 1 µg/m³. 

Grenzwert 5 

Einzuhalten ab 01.01.2010, außer in Gebieten 
und Ballungsräumen, denen ... eine befristete 
Verlängerung der Einhaltungsfrist gewährt 
wurde. 

obere 
Beurteilungs-
schwelle (OBS) 

3,5 

Wenn der ermittelte Konzentrationswert über 
der OBS liegt, besteht eine Messverpflichtung. 
Unterhalb der OBS können Messungen und 
Modellrechnungen kombiniert werden. 

untere 
Beurteilungs-
schwelle (UBS) 

2 

Unterhalb dieser Schwelle sind zur 
Abschätzung der Luftbelastungssituation 
Modellrechnungen oder Techniken der 
objektiven Schätzung ausreichend. 

Tabelle 11:  Konzentrationswerte der 22. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
 für Benzol 
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Danach ergeben sich als Ergebnis der orientierenden Messungen die folgenden 
Einstufungen: 

Standort 
Benzol 

Jahresmittelwert 
µg/m³ 

> Grenzwert + Toleranzmarge 
 (9 µg/m³) 

--- ---

> Grenzwert (5 µg/m³) --- --- 

> Obere Beurteilungsschwelle 
 (3,5 µg/m³) 

--- ---

Langenbrücker Straße 2006 2,5 
> Untere Beurteilungsschwelle 

 (2,0 µg/m³) 
Herrenstraße 2005 2,1 

< Untere Beurteilungsschwelle Kurpark 2005 0,8 

Tabelle 12:  Einstufung der ermittelten Konzentrationswerte nach 22. BImSchV für Benzol 

Von März 2003 bis Februar 2004 wurde in der Langenbrücker Straße mit Passivsammlern 
für Benzol ein Jahresmittelwert von 3,8 µg/m³ gemessen. Im Jahr 2005 wurde ein 
Jahresmittelwert von 3,2 µg/m³ festgestellt. 

2.5  Zusammenfassung der Messergebnisse  

Zusammengefasst stellt sich die Luftbelastungssituation anhand der Messdaten in der 
Langenbrücker Straße in den Jahren 2005 - 2006 folgendermaßen dar: 

a) Stickstoffdioxid

In der Langenbrücker Straße überschreitet der Mittelwert des Jahres 2006 die Summe 
aus dem ab 1.1.2010 geltendem Grenzwert und der Toleranzmarge. Diese Überschrei-
tung erfordert die Aufstellung dieses Luftreinhalteplans, in dem die erforderlichen Maß-
nahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festgelegt werden. 
Im Jahr 2005 lag der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid knapp unter der Summe aus 
dem ab 1.1.2010 geltenden Grenzwert und der jeweiligen Toleranzmarge. 

Als Ursache der Stickstoffdioxidbelastung deuten die Messergebnisse auf den Straßen-
verkehr hin: 

Ü die durchschnittlichen Wochengänge des Verkehrsaufkommens und der Stick-
stoffoxidkonzentrationen entsprechen qualitativ den Verläufen, die auch an ande-
ren verkehrsexponierten Standorten in Schleswig-Holstein beobachtet wird 
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Ü die Konzentrationen für Stickstoffdioxid im Hintergrund (Kurpark) liegen deutlich 
unter denen in der Langenbrücker und in der Herrenstraße. 

b) Feinstaub (PM10)

In der Langenbrücker Straße wurde in den Jahren 2005 und 2006 die Anzahl der ab 
1.1.2005 maximal zulässigen 35 Tagesmittelwerte über 50 µg/m³ unterschritten.  
Auch der Jahresmittelwert wurde in beiden Jahren sicher eingehalten.  
Die Höhe der Konzentrationen wird durch die stark schwankende überregionale Vertei-
lung dominiert.  

c) Benzol

Die Werte für Benzol liegen an allen untersuchten Standorten sicher unter dem ab 
01.01.2010 geltenden Grenzwert.  
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3 Analyse der Ursachen der Belastung 

Zur Feststellung der Erforderlichkeit von Maßnahmen ist eine Analyse der Ursachen der 
Belastung notwendig. Sie zeigt, welche Emittenten zur Stickstoffdioxidbelastung beitra-
gen und welche Entwicklungen zukünftig zu erwarten  sind. 
Analyse und die Prognose der Entwicklung bilden damit die Grundlage für die Planung 
sinnvoller Maßnahmen, die zur Verbesserung der Luftqualität beitragen können.  
Die Feinstaub (PM10)-Konzentrationen sind nicht Gegenstand der Prüfung, da die ab dem 
1. Januar 2005 geltenden Grenzwerte nicht überschritten wurden. Wäre dieser Fall einge-
treten, hätte ein Aktionsplan aufgestellt werden müssen. 

3.1 Vorgehensweise 

Die an einem Ort vorhandene Schadstoffbelastung der Luft setzt sich aus verschiedenen 
Anteilen zusammen. Der so genannte regionale Hintergrund ist gleichmäßig verteilt und 
entsteht durch den weiträumigen Transport von Luftverunreinigungen, die aus einer Viel-
zahl von Quellen stammen, die im Einzelnen nicht bestimmbar sind. Diesem regionalen 
Hintergrund ist der städtische Hintergrund überlagert, der im Wesentlichen aus Emissio-
nen des innerörtlichen Verkehrs, des Hausbrands und von Gewerbe- und Industrieanla-
gen der verschiedensten Art im Stadtgebiet resultiert. Schließlich kommt in stark ver-
kehrsbelasteten Straßen der kleinräumig verursachte lokale Anteil als dritter Beitrag 
hinzu.  

Grundsätzlich ist es im Rahmen der Luftreinhalteplanung erforderlich, diese drei Beiträge 
für das Jahr der Überschreitung und für das Jahr des Inkrafttretens des betroffenen 
Grenzwertes getrennt zu quantifizieren. Hierzu werden für das Jahr der Überschreitung 
eine Analyse und für das Jahr 2010 eine Prognose der zukünftigen Entwicklung erstellt. 
Dabei werden soweit möglich alle zu erwartenden und bereits beschlossenen Emissions-
minderungen berücksichtigt. Nur wenn die Prognose ergibt, dass der Grenzwert im Jahr 
2010 nicht eingehalten werden kann, werden zusätzliche, lokale Maßnahmen erforderlich. 

In Ratzeburg stellt sich die Situation so dar, dass die Stadt in Zusammenhang mit der 
Umgestaltung des Marktplatzes auf der Inselstadt (Wettbewerb im Jahr 2005) beschlos-
sen hat, Maßnahmen zur Entlastung des Innenstadtbereiches auf der Altstadtinsel vom 
Straßenverkehr umzusetzen. Hierzu wurde im Verlauf der Jahre 2005 und 2006 das 
„Verkehrskonzept Inselstadt“ erarbeitet. Es sieht in einer ersten Realisierungsstufe ein 
Einbahnstraßen-Ringsystem vor, das ohne erhebliche Straßenbaumaßnahmen mit Be-
schilderungs- und Signalisierungsmaßnahmen realisiert werden kann (s. Abbildung 14).  
PKW in West-Ost-Richtung werden über die so genannte südliche Sammelstrasse um den 
Innenstadtbereich herumgeleitet, während alle LKW und die PKW in Ost-West-Richtung 
den Innenstadtbereich über Langenbrücker- und Herren/Töpferstraße befahren können. 
Die Zufahrt auf der Westseite wird dabei durch eine Pförtnerampel geregelt, so dass 
möglichst keine Schleichverkehre entstehen. Der ÖPNV wird vorrangig behandelt. 
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Abbildung 14: Realisierungsstufe 1 

In einer zweiten Stufe ist der Ausbau der so genannten südlichen Sammelstraße (Ben-
bauungsplan Nr. 55: Seestraße, Königsdamm) vorgesehen. Danach werden alle PKW 
über die südliche Sammelstraße geleitet, während der LKW- und Busverkehr über Pfört-
nerampeln auf beiden Seiten der Innenstadt Zufahrt in den Innenstadtbereich hat (s. Ab-
bildung 15). 
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Abbildung 15: Realisierungsstufe 2 

Die Planung der Umsetzung der zweiten Stufe erfolgt mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 55 der Stadt Ratzeburg, der am 8. Oktober 2007 von der Stadtvertretung 
als Satzung beschlossen wurde. 
Im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan wurde durch das Ingenieurbüro 
LAIRM Consult GmbH eine Untersuchung der Luftschadstoffsituation erstellt.  
Diese Untersuchung bildete die Grundlage für die unmittelbar anschließende "Abschät-
zung der Luftschadstoffbelastung in der Langenbrücker Straße in Ratzeburg im Rahmen 
der Aufstellung eines Luftreinhalteplanes" durch das gleiche Ingenieurbüro. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Baumaßnahmen, die im März 2007 mit der Um-
gestaltung des ZOB Unter den Linden begonnen haben und sich ab Oktober 2007 mit der 
Neugestaltung des Marktplatzes fortsetzen, bis weit über das Jahr 2010 hinausziehen 
werden. Bis zur Realisierung der Ausbaustufe 2 werden sich je nach Bauabschnitt wech-
selnde Verkehrsführungen im Altstadtbereich ergeben. 

Eine weitere nicht unerhebliche Entlastung der Inselstadt Ratzeburg wird durch den Bau 
der Ortsumgehung Ratzeburg erfolgen.  
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Die B 208 wird künftig von Ost nach West vom östlichen Ortsausgang der Gemeinde 
Ziethen südlich am Stadtrand von Ratzeburg bis zur Landesstraße 202 in Höhe des Se-
niorenwohnsitzes Ratzeburg geführt, im weiteren Verlauf dann süd-östlich um die Ge-
meinde Schmilau herum geleitet, um dann im Norden der Ortsdurchfahrt Mölln an die 
B 207 anzuschließen. 
Der Planungsauftrag wurde dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, über das Ministerium für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr durch das Bundesverkehrsministerium im März 2008 erteilt. Der 
überregionale Verkehr kann künftig über diese Strecke um Ratzeburg herum geführt wer-
den und damit mittelfristig auch zur Luftreinhaltung der Ratzeburger Innenstadt beitra-
gen. 

3.2 Ursprung der Luftschadstoffe 

3.2.1 Allgemeine Überlegungen 

Grundsätzlich sind in die Überlegungen alle Emittentengruppen einzubeziehen, die einen 
relevanten Beitrag zur Luftschadstoffbelastung liefern. In der Regel kommen dazu fol-
gende Emittentengruppen in Frage: 

• gewerbliche Anlagen,
• Gebäudeheizungen (nicht genehmigungsbedürftige Feuerungsanlagen),
• Schienenverkehr
• Straßenverkehr

Im vorliegenden Fall der Inselstadt Ratzeburg wurde in den Betrachtungen nur das groß-
räumige Straßenverkehrsnetz auf der Insel selbst überprüft, da die anderen Quellen im 
Untersuchungsgebiet fehlen, kaum zu den Gesamtemissionen beitragen oder weit von 
den maßgeblichen Immissionsorten entfernt sind. Dazu gehören weniger befahrene Stra-
ßen und Parkplätze sowie Emissionen durch den Hausbrand (betriebliche und private Hei-
zungsanlagen), aus gewerblichen Anlagen oder dem Schienenverkehr. Indirekt sind die 
Immissionen der nicht ausdrücklich berücksichtigten Quellen in der großräumigen Hinter-
grundbelastung enthalten. 
Die geringe Relevanz der übrigen Quellgruppen wurde auch durch umfangreiche Untersu-
chungen bestätigt, die im Rahmen der Erstellung des Luftreinhalteplans Itzehoe durchge-
führt wurden.  

Abbildung 16: Analyse (2003) der Emissions- und Immissionsbeiträge an der Gesamtemissionen 
 und -immissionen im Rahmen der Untersuchungen zum Luftreinhalteplan Itzehoe 
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3.2.2 Emittentengruppe Straßenverkehr  - Hauptstraßennetz 

3.2.2.1 Datenbasis 1: Verkehrszahlen 
Datenbasis des Gutachtens des Ingenieurbüros LAIRM Consult GmbH für die Stadt Ratze-
burg waren das "Verkehrskonzept Inselstadt" vom 12.09.2006 und "Stadt Ratzeburg, 
Verkehrskonzept Inselstadt, ergänzende Ermittlungen, differenziert nach LKW < 3,5 t 
und LKW > 3,5 t" von Oktober 2006 (beide Untersuchungen: Planungsbüro Hahm GmbH, 
Ahrensburg).  
Das Staatliche Umweltamt Itzehoe verwendete für die verwaltungsinterne Prüfung nach 
§14 der 22. BImSchV von Juni 2006 Daten aus der entsprechenden Kurzfassung mit
Stand von Februar 2006 "Verkehrsuntersuchung Inselstadt Ratzeburg  - kurze Zusam-
menfassung 02/06". 

Daraus liegen für die Langenbrücker Straße für die Jahre 2005 (Analyse) und 2020 
(Prognose mit vollständig ausgebauter südlicher Sammelstraße) folgende Verkehrszahlen 
vor: 

Luftmessstation 

Abbildung 17: Verkehrszahlen Langenbrücker Straße 2005 
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Abbildung 18: Verkehrszahlen Langenbrücker Straße 2020 

Für das Jahr 2020 wurde gegenüber dem Jahr 2005 eine Zunahme des Straßenverkehrs 
von etwa 7,5% bei den PKW und 35% bei den LKW angenommen. 

Für die "Abschätzung der Luftschadstoffbelastung in der Langenbrücker Straße in Ratze-
burg im Rahmen der Aufstellung eines Luftreinhalteplanes" des Ingenieurbüros LAIRM 
Consult GmbH wurden vor dem Hintergrund, dass für das Jahr 2010 keine Verkehrsprog-
nosen vorliegen, auf der Basis der Zahlen aus der Verkehrsuntersuchung des Planungs-
büros Hahm folgende Ansätze gewählt: 

1. Lastfall 1: Die südliche Sammelstrasse wird durch den Ausbau der Seestraße rea-
lisiert. Durch die Langenbrücker Straße fahren täglich noch etwa 1.594 PKW.
Alle anderen PKW fahren über die südliche Sammelstraße.
In der Langenbrücker Straße werden alternativ 400, 500, … bis 1.200 schwere
LKW (Kfz > 3,5 t) pro Tag ergänzt. Außerdem ist anzunehmen, dass leichte Nutz-
fahrzeuge (Kfz ≤ 3,5 t) in gleicher Anzahl wie schwere Nutzfahrzeuge auftreten,
die sich in dem gleichen Verhältnis wie die PKW auf die südliche Sammelstraße
und die Langenbrücker Straße verteilen.

2. Lastfall 2: Die südliche Sammelstrasse wird nicht realisiert, d.h. durch die Lan-
genbrücker Straße fahren weiterhin täglich etwa 15.219 PKW. Diese Zahl wird
wiederum durch 400, 500, …, 1.200 schwere und leichte LKW pro Tag ergänzt.

Für die Tagesgänge des Straßenverkehrs wurden Verteilungen gemäß Zählungen der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zugrunde gelegt, die für das Untersuchungsge-
biet repräsentativ sind. 
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3.2.2.2 Datenbasis 2: Emissionsfaktoren 
Die motorbedingten Emissionsfaktoren für Stickstoffoxide werden mithilfe des „Hand-
buchs für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 2.1 berechnet. 

Die Höhe der Faktoren für die Fahrzeugarten PKW und LKW wird bestimmt durch: 

Ü Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung, Häufigkeit und Dauer von Standzeiten 
(Verkehrssituation), 

Ü Zusammensetzung der Fahrzeugflotte (Anteile der Fahrzeuge mit unterschiedli-
chen Abgasreinigungstechniken EURO 2, 3, ..., Anteil Diesel etc.), 

Ü Längsneigung der Fahrbahn (aus Höhenplänen und Lageplänen des Untersu-
chungsgebietes bekannt), 

Ü Anteil der Fahrzeuge, die mit nicht betriebswarmem Motor betrieben werden und 
deswegen teilweise erhöhte Emissionen (Kaltstarteinfluss) haben. 

Emissionsfaktoren liegen für verschiedene Verkehrssituationen vor. In der vorliegenden 
Betrachtung wird zur Ermittlung der Emissionsfaktoren das Bezugsjahr 2010 zugrunde 
gelegt. 

Für die Verkehrssituationen auf der Langenbrücker Straße wurde für den auch bis zum 
Beginn der innerstädtischen Baumaßnahmen im Jahr 2007 geltenden Zustand ohne 
Sammelstraße (Lastfall 2) von der Kategorie IO_HVS3 (Hauptverkehrsstraße innerorts, 
vorfahrtsberechtigt, mittlere Störungen) ausgegangen. Steigungen/Gefälle von ±4% und 
±6% wurden in die Rechnungen einbezogen.  

Übernimmt die südliche Sammelstraße den Hauptteil der Verkehrströme, ist davon aus-
zugehen, dass sich die Störungen in der Langenbrücker Straße aufgrund der geringeren 
Verkehrsstärken verringern, so dass die Kategorie IO_HVS2 (Hauptverkehrsstraße inne-
rorts, vorfahrtsberechtigt, geringe Störungen) zur Berechnung verwendet wurde. 

Davon abweichend wurde für den östlichen Abschnitt zwischen Am Wall und Seestraße 
aufgrund der neu geplanten Lichtsignalanlage die Verkehrssituation IO_LSA1 (Hauptver-
kehrsstraße innerorts, mit Lichtsignalanlage, geringe Störungen) verwendet. 
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Verkehrs-
situation 

Beschreibung 

A
u

to
b

a
h

n
 

AB>120 
AB_120 
AB_100 
AB_80 
AB_60 

AB_Bau1 
AB_Bau2 
AB_StGo 

Autobahn ohne Tempolimit 
Autobahn Tempolimit 120 
Autobahn Tempolimit 100 
Autobahn Tempolimit 80 
Autobahn Tempolimit 60 

Autobahn Baustelle zweistreifig 
Autobahn Baustelle eng bzw. einstreifig 

Autobahn Stop and Go 

A
u

ß
e
r-

o
rt

s
-

s
tr

a
ß

e
n

 AO1 
AO2 
AO3 

Außerortsstraße, guter Ausbaugrad 
gerade Außerortsstraße, guter Ausbaugrad, gleichmäßig kurvig 

Außerortsstraße, guter Ausbaugrad, ungleichmäßig kurvig 

In
n

e
ro

rt
s
s
tr

a
ß

e
n

 

HVS1>50 
HVS2>50 
HVS3>50 

HVS1 
HVS2 
HVS3 
HVS4 
Kern 
LSA1 
LSA2 
LSA3 
NS_D 
NS_L 
StGo 

Hauptverkehrsstraße, Tempolimit >50 km/h, geringe Störungen 
Hauptverkehrsstraße, Tempolimit >50 km/h, mittlere Störungen
Hauptverkehrsstraße, Tempolimit >50 km/h, starke Störungen 

Ortsdurchfahrt, vorfahrtsberechtigt, ohne Störungen 
Hauptverkehrsstraße, vorfahrtsberechtigt, geringe Störungen 
Hauptverkehrsstraße, vorfahrtsberechtigt, mittlere Störungen 
Hauptverkehrsstraße, vorfahrtsberechtigt, starke Störungen 

Innerortsstraßen im Stadtkern 
Hauptverkehrsstraße mit Lichtsignalanlage, geringe Störungen 
Hauptverkehrsstraße mit Lichtsignalanlage, mittlere Störungen 
Hauptverkehrsstraße mit Lichtsignalanlage, starke Störungen 

Nebenstraßen, geschlossene Bebauung 
Nebenstraßen, locker bebaut 

Innerortsstraßen bei Stop and Go 

Tabelle 13: Definition der Verkehrssituationen laut Handbuch für Emissionsfaktoren 
 (nach UBA, 2004) 

Das EDV-Programm „Handbuch Emissionsfaktoren“ berechnet die Emissionen für unter-
schiedliche Straßentypen und Verkehrssituationen. Darin sind je nach Bezugsjahr ent-
sprechende Verteilungen der Fahrleistungsgewichte (Zusammensetzung der Fahrzeug-
flotte) sowie typische Temperaturganglinien und Kaltstarthäufigkeiten angegeben, die bei 
Fehlen exakter Zähldaten verwendet werden können. 

3.2.3 Emittentengruppe Straßenverkehr  - Hintergrund 

Bei der Abschätzung wurden alle Abschnitte der Langenbrücker Straße zwischen Am 
Markt und Seestraße berücksichtigt. Die Emissionen des angrenzenden Straßennetzes 
tragen zur Gesamtbelastung innerhalb der Straßenschlucht der Langenbrücker Straße nur 
unwesentlich bei und wurden daher nicht einbezogen (s. Kap. 3.3.6).   
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3.3  Methodik der Immissionsermittlung 

3.3.1 Rechenmodell 

Die Berechnung der Luftschadstoffausbreitung in der Luftschadstoffuntersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 55 erfolgte mit dem Modell AUSTAL2000, das mit der Neufassung der 
TA Luft im Jahr 2002 eingeführt wurde. Die Berechnungen wurden als 
Zeitreihenberechnung unter Berücksichtigung einer Jahresganglinie für jede Einzelquelle 
(Straßenabschnitt) mit einer Auflösung von einer Stunde durchgeführt. 

3.3.2 Meteorologische Daten 

Die Ausbreitung von Schadstoffen in der Luft und damit auch die Luftbelastung werden 
maßgeblich von den meteorologischen Bedingungen beeinflusst und unterliegen daher 
jährlichen Schwankungen. 

Als Eingangsdaten wurden stundenfeine Jahresganglinien ("AKTerm") des repräsentati-
ven Jahres 2001 vom Deutschen Wetterdienst (DWD) von der Station Flughafen-
Blankensee verwendet. Die Station liegt ca. 13 km nördlich von Ratzeburg und kann als 
repräsentativ für die Umgebung gesehen werden.  
In Abbildung 19 ist die Windrichtungsverteilung im Jahresmittel dargestellt.  

Abbildung 19: Windrichtungsverteilung im Jahr 2001 an der Station Blankensee 
 (Anteil an Gesamtjahresstunden) 

Um die vorliegende Immissionssituation möglichst genau zu erfassen, wurden die maß-
gebliche Straßenrandbebauung sowie die Geländetopografie berücksichtigt.  
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3.3.3 Hintergrundbelastung 

Für die Ermittlung der Immissionskonzentrationen des Schadstoffs Stickstoffdioxid an ei-
nem konkreten Ort, also z. B. in einem Straßenabschnitt, sind Ermittlungen der so ge-
nannten Hintergrundbelastung erforderlich.  

Die Hintergrundbelastung setzt sich dabei grundsätzlich aus einem regionalen Anteil (ab-
leitbar aus Messungen oder Simulationen im ländlichen Bereich) und einem städtischen 
Anteil (aus den Schadstoffemissionen der gewerblichen Anlagen, des Hausbrands, des 
Schienenverkehrs, des nicht detailliert betrachteten Straßenverkehrs) zusammen. 
Zur Einschätzung der Hintergrundbelastungen wurden keine Berechnungen sondern ak-
tuelle Messwerte an Messstationen der Lufthygienischen Überwachung Schleswig-Holstein 
herangezogen. 
Dementsprechend wurde von folgenden Hintergrundbelastungen ausgegangen: 

• Stickstoffoxide - NOx (Jahresmittelwert): 22 ┢g/m³
• Stickstoffdioxid - NO2 (Jahresmittelwert): 15 ┢g/m³

Die berechneten Schadstoff-Konzentrationen, die sich durch die im Modell berücksichtig-
ten Straßenabschnitte durch den Straßenverkehr ergeben, werden „Zusatzbelastungen“ 
genannt. Die Summe aus "Hintergrundbelastung" und "Zusatzbelastung" ergibt die zur 
Beurteilung relevante „Gesamtbelastung". 
Prognosen, inwieweit sich die Stickstoffoxidbelastung im Hintergrund in den kommenden 
Jahren ändern könnte, wurden nicht berücksichtigt. 

3.3.4  Zusammenhang Stickstoffdioxid-Stickstoffoxide 

Die bei Verbrennungsprozessen entstehenden Stickstoffoxide NOx bestehen in der Regel 
zu etwa 90 % aus Stickstoffmonoxid (NO) und 10 % aus Stickstoffdioxid (NO2). Die Um-
wandlung des Stickstoffmonoxids in Stickstoffdioxid erfolgt erst auf dem Ausbreitungs-
weg durch komplexe chemische Wechselwirkungen, deren explizite Berücksichtigung im 
Rahmen einer solchen Untersuchung zu aufwändig wäre.  

Aufgrund dieser Problematik werden zunächst die Stickstoffoxid(NOx)-
Gesamtbelastungen als Summe aus Zusatz- und Hintergrundbelastung berechnet. 
Die Ermittlung der Stickstoffdioxid-Belastungen erfolgt anschließend gemäß einer Funkti-
on, die aus einer Vielzahl von Messungen der Stickstoffoxide und Stickstoffdioxid an 
Messstationen der Bundesrepublik Deutschland ermittelt wurde.  
Diese Funktion wird als Romberg-Funktion bezeichnet. 

Abbildung 20: Funktion nach Romberg 
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3.3.5 Abschätzung der Immission aus den Emissionen 

Zur Abschätzung der Stickstoffoxid(NOx)-Zusatzbelastungen bei wechselnden LKW-
Zahlen wurden die von den Abschnitten der Langenbrücker Straße emittierten Emissio-
nen pro Jahr für die betrachteten Lastfälle 1 und 2 mit den entsprechenden Emissionen 
der vorhergehenden Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 55 verglichen. 
Dabei wurde für den Lastfall 1 mit südlicher Sammelstraße der Prognose-Planfall 2, für 
den Lastfall 2 ohne südliche Sammelstraße der Prognose-Nullfall herangezogen. Die je-
weiligen Verhältnisse der Emissionen wurden zur Abschätzung der immissionsseitigen 
Stickstoffdioxid(NOx)-Zusatzbelastungen der Lastfälle 1 und 2 in der Straßenschlucht 
verwendet. 

3.3.6 Genauigkeitsanforderungen 

Für die Genauigkeit von Modellrechnungen werden in der 22. BImSchV für den Jahres-
mittelwert von Stickstoffdioxid 30 % gefordert. Die Genauigkeit ist definiert als die größ-
te Abweichung der gemessenen zur berechneten Konzentration in Bezug auf den Immis-
sionsgrenzwert (Anlage 4 der 22. BImSchV).  
Zur Überprüfung der Berechnungsergebnisse erfolgte in der Luftschadstoffuntersuchung 
für Bebauungsplan Nr. 55 der Stadt Ratzeburg ein Abgleich mit den Messwerten an der 
Messstation Ratzeburg-Langenbrücker Straße (Abbildung 21, Tabelle 15). 

Verwendet wurden dazu Verkehrszahlen aus der Prognose für das Jahr 2020, die 
gegenüber den Zahlen für 2005 oder 2006 aufgrund der Annahme einer allgemeinen 
Verkehrszunahme etwas höher liegen. Diese etwas überhöhten Zahlen werden jedoch 
teilweise durch Verwendung von Emissionsfaktoren für das Bezugsjahr 2010 
kompensiert, so dass der Vergleich für eine Plausibilitätsprüfung näherungsweise als 
zulässig angesehen werden kann. 

Prognose-Nullfall 
2020 

DTV PKW LNF SNF 

 Straßenabschnitt  
 in der Langenbrücker Straße 

Kfz/ 24h Kfz/24h Kfz/24h Kfz/24h 

zwischen Am Markt und Brauer-
straße  

18.020 15.700 1.290 1.030 

zwischen Brauerstraße und Am 
Wall  

18.820 16.500 1.290 1.030 

zwischen Am Wall und Seestraße 18.620 16.300 1.310 1.010 

Tabelle 14: Verkehrszahlen für den Vergleich der Messwerte für Stickstoffdioxid in der 
 Langenbrücker Straße mit den Ergebnissen der Immissionsberechnung 

40 / 61 



Luftreinhalteplan Ratzeburg
Analyse der Ursachen der Belastung

Standort 
Messstation 

Abbildung 21: Ausschnitt aus "A1: Lageplan" 

Messwerte Passivsammler/ 
Messstation 

Langenbrücker Straße 

AUSTAL2000/Romberg: Ergebnisse der 
Immissionsprognose 

(Prognose-Nullfall = Ist-Zustand 
Zeitraum Jahres- 

mittel- 
wert 

[µg/m³] 

höchster 
Stunden- 
mittel- 
wert 

[µg/m³] 

Anzahl 
Stunden-
mittel- 
werte 
> 200 

Immis-
sions- 

ort 

Jahres- 
mittel- 
wert 

[µg/m³] 

höchster 
Stunden- 
mittel- 
wert 

[µg/m³] 

Anzahl 
Stunden-
mittel- 
werte 
> 200 

März 2003 
- Feb 2004 

(passiv) 
59 --- --- --- --- ---

2005 49 166 0

2006 51 170 0

IO5 

IO6 

IO7 

52 

55 

52 

155 

161 

156 

--- 

--- 

--- 

Tabelle 15: Vergleich der Messwerte für Stickstoffdioxid in der Langenbrücker Straße mit 
 den Ergebnissen der Immissionsberechnung aus der Luftschadstoffuntersuchung zum 
 Bebauungsplan Nr. 55 der Stadt Ratzeburg 

Tabelle 15 zeigt, dass der über AUSTAL2000/Romberg berechnete Jahresmittelwert gut 
mit dem Messwert übereinstimmt. Die Genauigkeitsanforderung der 22. BImSchV für 
Modellberechnungen von 30% wird eingehalten. 

%5,2
40

5152
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=

−
=

−
=

enzwertmissionsgr

MesswertWertrberechnete
tGenauigkei

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse und Fehlerbetrachtung wurde auch geprüft, inwie-
weit das angrenzende Straßennetz die Immissionen in der Straßenschlucht der Lan-
genbrücker Straße bestimmt. Dabei ergibt sich, dass die Zusatzbelastungen innerhalb der 
Straßenschlucht maßgeblich durch die Emissionen des Straßenverkehrs in der Lan-
genbrücker Straße selbst bestimmt werden und das angrenzende Straßennetz nur zu ei-
nem geringen Teil zur Belastung beiträgt. Insgesamt wird das Verfahren gutachterlich als 
hinreichend genau bewertet, um die NO2-Gesamtbelastung abzuschätzen. 
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3.4  Ergebnisse der Abschätzung 

Für die Lastfälle 1 und 2 und die zu untersuchenden LKW-Zahlen wurden die Zusatz- und 
Gesamtbelastungen der Stickstoffoxid(NOx)- und Stickstoffdioxid(NO2)-Immissionen in 
der Langenbrücker Straße für das Jahr 2010 abgeschätzt.  
Als zu beurteilender Immissionsort wurde dabei der Bereich an der Straßenrandbebauung 
mit der höchsten NOx-Zusatzbelastung betrachtet. Die Konzentrationswerte im Nahbe-
reich der Emissionsquellen direkt auf der Straße sind höher, aber für die Beurteilung 
nicht relevant, da sich Menschen dort nicht dauerhaft aufhalten.  

Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 16 und 17 und in der Abbildung 22 zu-
sammengefasst dargestellt. 

Lastfall 1 mit 
südlicher 

Sammelstraße 

Stickstoffoxid(NOx)- 
Immissionen 

Stickstoffdioxid(NO2)- 
Immissionen 

Anzahl LKW 
/ 

24 h 

Hinter-
grund-
bela- 
stung 

Zusatz-
be-

lastung 

Gesamt-
be-

lastung 

Hinter-
grund-
bela- 
stung 

Zusatz-
be-

lastung 

Gesamt-
be-

lastung 

µg/m³ µg/m³ 

100 22,0 12,0 34,0 15,0 8,8 21,5 

200 22,0 19,8 41,8 15,0 13,7 25,3 

300 22,0 28,4 50,4 15,0 18,6 29,0 

400 22,0 36,1 58,1 15,0 22,6 32,1 

500 22,0 43,9 65,9 15,0 26,2 35,0 

600 22,0 52,5 74,5 15,0 29,9 37,9 

700 22,0 60,2 82,2 15,0 32,9 40,3 

800 22,0 68,8 90,8 15,0 36,0 42,8 

900 22,0 76,5 98,5 15,0 38,6 44,9 

1.000 22,0 85,1 107,1 15,0 41,2 47,1 

1.100 22,0 92,9 114,9 15,0 43,4 48,9 

1.200 22,0 101,5 123,5 15,0 45,7 50,8 

Tabelle 16: Zusammenstellung der maximalen NOx- und NO2-Immissionen im Bereich der 
 Straßenrandbebauung an der Langenbrücker Straße für den Lastfall 1 (2010 - mit 
 Realisierung der südlichen Sammelstraße) 
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Lastfall 2 ohne 
südliche 

Sammelstraße 

Stickstoffoxid(NOx)- 
Immissionen 

Stickstoffdioxid(NO2)- 
Immissionen 

Anzahl LKW 
/ 

24 h 

Hinter-
grund-
bela- 
stung 

Zusatz-
be-

lastung 

Gesamt-
be-

lastung 

Hinter-
grund-
bela- 
stung 

Zusatz-
be-

lastung 

Gesamt-
be-

lastung 

µg/m³ µg/m³ 

100 22,0 44,2 66,2 15,0 26,4 35,1 

200 22,0 53,3 75,3 15,0 30,2 38,2 

300 22,0 62,4 84,4 15,0 33,7 41,0 

400 22,0 71,5 93,5 15,0 36,9 43,6 

500 22,0 79,3 101,3 15,0 39,4 45,6 

600 22,0 88,4 110,4 15,0 42,1 47,9 

700 22,0 97,5 119,5 15,0 44,6 49,9 

800 22,0 106,6 128,6 15,0 46,9 51,9 

900 22,0 115,7 137,7 15,0 49,1 53,7 

1.000 22,0 123,5 145,5 15,0 50,8 55,1 

1.100 22,0 132,6 154,6 15,0 52,7 56,7 

1.200 22,0 141,7 163,7 15,0 54,4 58,2 

Tabelle 17: Zusammenstellung der maximalen NOx- und NO2-Immissionen im Bereich der 
 Straßenrandbebauung an der Langenbrücker Straße für den Lastfall 2 (2010 - ohne 
 Realisierung der südlichen  Sammelstraße) 
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Abbildung 22: Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid im Bereich der Straßenrandbebauung 
 an der Langenbrücker Straße in Abhängigkeit von der Anzahl der LKW (Prognose für 
 das Jahr 2010) 

Nach der Realisierung der südlichen Sammelstraße und der entsprechenden Verkehrsfüh-
rung der PKW wird der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid von 40 µg/m³ voraussichtlich 
eingehalten, wenn weniger als 700 LKW täglich die Langenbrücker Straße befahren. 

Sollte die südliche Sammelstraße nicht ausgebaut werden, kann der Immissionsgrenz-
wert nur eingehalten werden, wenn die Zahl der LKW weniger als 300 Stück pro Tag be-
trägt (nach Berechnung etwa 250).  
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3.5 Einfluss der meteorologischen Parameter 

Die Ausbreitung von Luftschadstoffen wird auch durch die sich jährlich ändernden meteo-
rologischen Bedingungen bestimmt. Untersuchungen dieses Parameters wurden im Fall 
Ratzeburg nicht vorgenommen. 
Überlegungen mit unterschiedlichen meteorologischen Datensätzen wurden im Rahmen 
der Erstellung des Luftreinhalteplans für die Lindenstraße in Itzehoe mit folgendem Er-
gebnis angestellt: 

Zeitraum 
meteorologische Daten 

NO2 
Jahresmittelwert 

[µg/m³] 

1999 47,4

2000 47,8

2001 46,8

2002 44,8

2003 46,2

1999-2003 46,6

1993-2002 47,4

Tabelle 18: Immissionsprognosen für den Untersuchungspunkt Itzehoe-Lindenstraße 
 unter Verwendung der meteorologischen Daten aus verschiedenen Zeiträumen 

Die Schwankungsbreite der Berechnungsergebnisse beträgt für Stickstoffdioxid ca. 
3 µg/m³. Entsprechende Messwerte weisen eine größere Schwankungsbreite auf. Die für 
das Jahr 2003 landesweit zu beobachtende besondere Belastungssituation konnte durch 
die Berechnungen nicht reproduziert werden.  

3.6 Schätzung der betroffenen Bevölkerung 

Nach Angaben des Haupt- und Bürgeramts der Stadt Ratzeburg (Stand: 31.12.2006) sind 
in der Langenbrücker Straße für den Bereich zwischen Schrangenstraße und Seestraße 
108 Personen als Anwohner gemeldet.   
Aufgrund der Bebauungssituation in der Langenbrücker Straße (Schluchtcharakter mit 
abschirmender Wirkung für die benachbarten Bereiche) ist anzunehmen, dass sich der 
Bereich mit Überschreitung der zulässigen Schadstoffbelastung auf den unmittelbaren 
Straßenraum beschränkt. 
Für die Herrenstraße, die Schluchtcharakter und ebenfalls eine erhebliche Steigung 
aufweist, wurden bei den orientierenden Messungen im Zeitraum 2004/2005 trotz der 
Einbahnstraßenführung nur etwas niedrigere Schadstoffkonzentrationen als in der 
Langenbrücker Straße ermittelt. Gemeldet sind dort 56 Anwohner.    

Zur Ermittlung der Bevölkerungszahl, die potenziell Konzentrationen oberhalb der Grenz-
werte nach 22. BImSchV ausgesetzt sind, können daher insgesamt 164 Personen als von 
der Grenzwertüberschreitung betroffen angesehen werden.  
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3.7 Zusammenfassung der Ursachenanalyse 

Als Ergebnis der Ursachenanalyse ergeben sich folgende Konsequenzen und Schlussfolge-
rungen: 

• Durch Messungen, Screening-Analysen im Rahmen der verwaltungsinternen "§14-
Prüfung" und durch detaillierte Luftschadstoffuntersuchungen im Rahmen der Er-
stellung des Bebauungsplans Nr. 55 der Stadt Ratzeburg wurde ermittelt, dass der
Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 µg/m³ als Jahresmittelwert, einzuhalten ab
2010, in der Langenbrücker Straße aktuell nicht und ohne Maßnahmen auch im
Prognosejahr 2010 nicht eingehalten wird.

• Als wesentliche Ursache für die Belastung in der Langenbrücker Straße wurde der
Kraftfahrzeugverkehr identifiziert. Es ist davon auszugehen, dass andere Quell-
gruppen nur unwesentlich zur Belastung beitragen.

• Unter Realisierung der so genannten südlichen Sammelstraße können etwa 700
LKW pro Tag die Langenbrücker Straße befahren, damit von einer Einhaltung des
Grenzwertes auszugehen ist, ohne Realisierung liegt die Grenze bei etwa 250 LKW
pro Tag.

• Die Belastung an der Langenbrücker Straße wird weiterhin messtechnisch über-
wacht.

Generell sind die Prognosen mit Unsicherheiten behaftet. Dazu gehören: 

• Entwicklung der Hintergrundbelastung

• Entwicklung des Verkehrsaufkommens insbesondere im Bereich des Güterver-
kehrs

• Zusammensetzung und damit Emissionen der Fahrzeugflotte

• Meteorologie
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4 Maßnahmen zur Verbesserung 
 der Luftqualität 

4.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
 Straßenverkehrsordnung 

Die Ursachenanalyse ergab, dass der Kraftfahrzeugverkehr und innerhalb dieser Verursa-
chergruppe insbesondere der LKW-Verkehr den für die Überschreitung des ab 2010 gel-
tenden Grenzwertes für Stickstoffdioxid maßgeblichen Beitrag liefern. Minderungsmaß-
nahmen müssen daher in erster Linie auf eine Minderung der KFZ-bedingten Emissionen 
ausgerichtet sein. Gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass die ergriffenen Maßnahmen 
nicht zu Grenzwertüberschreitungen in anderen Gebieten führen. 

Gemäß § 45 BImSchG ergreifen die zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnah-
men, um die Einhaltung der Immissionswerte sicherzustellen. Hierzu gehört insbesondere 
der hier vorliegende Luftreinhalteplan.  

Darüber hinaus sind auch planunabhängige Maßnahmen z. B. durch straßenverkehrs-
rechtliche Vorschriften möglich. Gemäß § 45 (1) StVO können die Straßenverkehrsbehör-
den die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das 
gleiche Recht haben sie ... 3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen 
... . 
Das Bundesverwaltungsgericht hat u. a. in Bezug auf diese Vorschrift in einem Urteil vom 
27. September 2007 ein Recht Dritter auf Abwehr gesundheitlicher Beeinträchtigungen
wegen Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes für Feinstaub (PM10) durch plan-
unabhängige Maßnahmen festgestellt. Als solche kommen im innerstädtischen Bereich 
auch LKW-Durchfahrtsverbote in Betracht.  
Gemäß der ständigen Rechtsprechung zur Beeinträchtigung durch Verkehrslärm kann das 
in §45 (1) StVO festgelegte Ermessen der Behörde unter den entsprechenden Vorausset-
zungen sogar zur Verpflichtung werden (Urteil des 7. Senats vom 27. September 2007, 
BVerwG 7 C 36.07).   

4.2 Maßnahmen in Luftreinhalteplänen 

In einem Luftreinhalteplan sind die Maßnahmen darzustellen, die zur dauerhaften Ver-
minderung der Luftverunreinigungen führen. Die Maßnahmen sind entsprechend des Ver-
ursacheranteils gegen alle Emittenten zu richten, die zum Überschreiten des Im-        
missionswertes beitragen. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist dabei Rechnung zu 
tragen. 

Nachfolgend ist eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt, die im Rahmen von Luftreinhal-
teplänen in anderen Städten Berücksichtigung fanden: 
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Verkehrslenkung: 

• Ausdünnung und Lenkung des Verkehrs z. B. durch Verkehrsleitsysteme,
• Bau/Ausweisung von (neuen) Umgehungsstraßen (Verkehrsverlagerung in weni-

ger sensible Bereiche),
• Verbesserung des Verkehrsflusses: Optimierung der Lichtsignalanlagen-

schaltungen,
• Modifikation der Abbiegespuren

Verkehrsbeschränkung: 

• Selektive Verkehrsverbote für bestimmte Fahrzeuggruppen (z. B. vor EURO 3),
• Reduktion des LKW-Anteils,
• Zufahrt nur für Einwohner, Zeitfenster u. s. w.

Verkehrstechnik: 

• Einsatz emissionsärmerer Fahrzeuge im ÖPNV, Förderung schadstoffarmer Fahr-
zeuge

Verkehrsvermeidung: 

• Verbesserung des ÖPNV-Angebotes (Kapazität, Attraktivität) und günstige Tarif-
angebote für Familien und Gruppen im Vergleich zum Pkw und Verschiebung des
modalen Splits zugunsten des ÖPNV

• Förderung des Fahrradverkehrs durch Ausbau des Radwegenetzes, "bike and
ride", Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Auswahl konkreter Maßnahmen müssen standortbezogen unter Beachtung der spezi-
fischen verkehrlichen, baulichen und finanziellen Bedingungen ausgewählt werden.  
Insbesondere ist vor der Durchführung von Verkehrsbeschränkungen detailliert zu prü-
fen, in welchem Umfang diese erforderlich sind. Dabei wird zu berücksichtigen sein, in-
wieweit Ausnahmen oder Freistellungen hiervon gewährt werden müssen wie z.B. für Lie-
ferverkehre und seltene Verkehre wie „landwirtschaftliche Ernteverkehre“. Dies ist dann 
im Einzelnen mit den Betroffenen zu erörtern. 

Die "Entscheidung der Kommission vom 20. Februar 2004 zur Festlegung von Modalitä-
ten für die Übermittlung von Informationen über die gemäß der Richtlinie 96/62/EG des 
Rates erforderlichen Pläne oder Programme in Bezug auf Grenzwerte für bestimmte Luft-
schadstoffe" unterscheidet grundsätzlich zwischen Maßnahmen, die  

"zusätzlich zu den aufgrund bestehender Rechtsvorschriften erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden"  

und 

"möglichen Maßnahmen, die noch nicht ergriffen wurden, und langfristige Maß-
nahmen (optional)". 

Maßnahmen aufgrund bestehender Rechtsvorschriften ergeben sich z.B. aus strengeren 
Abgasvorschriften für Kraftfahrzeuge oder durch strengere Anforderungen an Industrie-
anlagen o. ä. und sind durch entsprechende Gesetzgebung bereits festgeschrieben. So-
weit möglich, sind diese in der in Kapitel 3 beschriebenen Prognose der Immissionssitua-
tion für das Jahr 2010 bereits enthalten. Sie reichen im vorliegenden Fall nicht aus, um 
die Einhaltung des Grenzwertes ab dem Jahr 2010 sicherzustellen.  
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4.3 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 

Die Langenbrücker Straße ist Teil der Bundesstraße B 208. Für diese Bundesstraße wird 
die Stadt Ratzeburg gemäß § 47d BImSchG bis zum 18. Juli 2013 einen Lärmaktionsplan 
aufstellen. Vorhaben der Stadt Ratzeburg, die zu einer Reduktion der Verkehrsbelastung 
in den genannten Straßen führen, werden sich neben der Luftqualität auch positiv auf die 
Lärmsituation auswirken. Zudem wurden die Auswirkungen der Verkehrsverlagerung auf 
die Lärmsituation in der südlichen Sammelstraße im Bauleitplanverfahren ermittelt und 
bewertet. Maßnahmen zum Lärmschutz sind vorgesehen. Ob nach der Realisierung der 
beschriebenen Vorhaben alle Teile der Bundesstraße das Kriterium einer Hauptverkehrs-
straße (mehr als drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr) erfüllen, bleibt abzuwarten. 

4.4 Beschreibung der geplanten Vorhaben 

Die Stadt Ratzeburg plant für ihr Stadtgebiet und gemeinsam mit ihren Nachbargemein-
den für die Region Maßnahmen, die zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens in der 
Langenbrücker Straße und damit auch zur Reduzierung der Schadstoffbelastung führen 
werden. Diese Maßnahmen sind insbesondere   

• die Realisierung der „südlichen Sammelstraße und
• die Realisierung der Ortsumfahrung Ratzeburg

Diese Maßnahmen wurden und werden unabhängig von der Notwendigkeit, diesen Luft-
reinhalteplan aufzustellen, geplant. Sie werden zur Verlagerung von Verkehrsströmen 
führen und werden nachfolgend näher beschrieben.  

Die Erreichbarkeit der Innenstadt wird durch diese Maßnahmen nicht beeinträchtigt. 

4.4.1 Südliche Sammelstraße 

Die Stadt Ratzeburg hat in Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes auf 
der Inselstadt beschlossen, zur Entlastung insbesondere des Marktplatzbereiches einen 
Teil des Straßenverkehrs zu verlagern. Dieses Vorhaben ist nicht unmittelbar durch den 
Luftreinhalteplan veranlasst,  wirkt sich aber auf die Langenbrücker- und die Herrenstra-
ße und unter den in Kapitel 3 beschriebenen Voraussetzungen positiv auf die von Grenz-
wertüberschreitungen betroffenen Bereiche aus und ist damit als Vorhaben zur Verbesse-
rung der Luftqualität aufzuführen. 

4.4.1.1 Beschreibung des Vorhabens 
In einem ersten Schritt werden PKW in West-Ost-Richtung über die so genannte südliche 
Sammelstrasse um den Innenstadtbereich herumgeleitet, während alle LKW und die PKW 
in Ost-West-Richtung den Innenstadtbereich über Langenbrücker- und Her-
ren/Töpferstraße befahren können. Die Zufahrt auf der Westseite wird dabei durch eine 
Pförtnerampel geregelt, so dass möglichst keine Schleichverkehre entstehen. Der ÖPNV 
wird vorrangig behandelt (s. Abbildung 14, Kap. 3). 
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In der zweiten Stufe ist der Ausbau der so genannten südlichen Sammelstraße (Bebau-
ungsplan Nr. 55: Seestraße, Königsdamm, Beschluss als Satzung durch die Stadtvertre-
tung am 8. Oktober 2007) vorgesehen. Danach werden alle PKW über die südliche Sam-
melstraße geleitet, während der LKW- und Busverkehr über Pförtnerampeln auf beiden 
Seiten der Innenstadt Zufahrt in den Innenstadtbereich hat (s. Abbildung 15, Kap. 3). 

Die Baumaßnahmen wurden im März 2007 mit der Umgestaltung des ZOB Unter den Lin-
den begonnen und setzten sich ab Oktober 2007 mit der Neugestaltung des Marktplatzes 
fort. Sie werden bis über das Jahr 2010 andauern. Bis zur Realisierung der Ausbaustufe 2 
werden sich je nach Bauabschnitt wechselnde Verkehrsführungen im Altstadtbereich er-
geben. Es ist daher zurzeit nicht vorherzusagen, welche Verkehrssituationen im Jahr 
2010 und danach bestehen werden. 

4.4.1.2 Fachliche Prüfung des Vorhabens  
Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Luftschadstoffsituation in der Lan-
genbrücker Straße wurden mit den in Kapitel 3 beschriebenen Methoden untersucht. 
Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass unter der Voraussetzung des Ausbaus 
der südlichen Sammelstraße und der weitgehenden Umleitung des PKW-Verkehrs maxi-
mal 700 LKW pro Tag die Langenbrücker Straße durchfahren dürfen, damit die Einhal-
tung des Grenzwertes im Bereich der Straßenrandbebauung sichergestellt werden kann.   

Im Rahmen der Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 55 der Stadt Ratze-
burg wurden die von der Umleitung des Verkehrs betroffenen Abschnitte der südlichen 
Sammelstraße Königsdamm (Wohnbebauung und Gastronomie), Seestraße (Wohn- und 
Büronutzung), An der Brauerei, Schulstraße und Demolierung (Wohnbebauung, Schule) 
als Bereiche identifiziert, in denen Zunahmen der Luftschadstoffimmissionen zu erwarten 
sind. Unter Verwendung der für das Jahr 2020 prognostizierten Verkehrszahlen und der 
Emissionsfaktoren für das Jahr 2010 wurden folgende Luftschadstoffbelastungen für 
Stickstoffdioxid abgeschätzt: 

Hintergrund-
belastung 

"aktuell" 

Realisierung 
der 1. Stufe 

der südlichen 
Sammelstraße 

Realisierung 
der 2. Stufe 

der südlichen 
Sammelstraße 

Straße 

µg/m³ 

Königsdamm 15 18 - 31 20 - 33 21 - 38 

Seestraße 15 16 - 24 19 - 34 20 - 28 

An der Brauerei 15 16 - 17 17 - 20 18 - 22 

Schulstraße 15 16 - 17 17 - 19 18 - 22 

Demolierung 15 18 - 33 21 - 34 23 - 35 

Tabelle 19: Abschätzung der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid an den einzelnen Abschnitten 
 der "südlichen Sammelstraße" 

Die in Tabelle 19 aufgeführten Konzentrationswerte zeigen, dass die Umleitung des 
Hauptverkehrsstromes, bestehend aus PKW, leichten Nutzfahrzeugen und Krädern, auch 
unter Verwendung des für das Jahr 2020 prognostizierten Verkehrsaufkommens nicht zu 
Grenzwertüberschreitungen auf der südlichen Sammelstraße führen wird.  
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Insgesamt ist davon auszugehen, dass die vorgesehene Maßnahme geeignet ist, die 
Luftbelastung in der Langenbrücker Straße im erforderlichen Umfang zu mindern, ohne 
die Luftschadstoffkonzentrationen im Bereich der südlichen Sammelstraße über den ab 
dem Jahr 2010 geltenden Grenzwert von 40 µg/m³ ansteigen zu lassen. Voraussetzung 
ist, dass maximal 700 LKW pro Tag die Innenstadt durchqueren dürfen. Diese Begren-
zung wird sich ebenfalls auf die Situation in der Herrenstraße auswirken, so dass auch 
hier von einer Verminderung der Luftschadstoffkonzentrationen auszugehen ist.   

4.4.1.3 Diskussion der Verkehrszahlen 
Für die Langenbrücker Straße liegen Verkehrszahlen aus mehreren Quellen vor.  
Basis der Luftschadstoffuntersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 55 der 
Stadt Ratzeburg sind die Ergebnisse des Planungsbüros Hahm GmbH. Im Oktober und 
November 2005 wurden manuelle Zählungen des motorisierten Individualverkehrs an al-
len relevanten Knotenpunkten und/oder Straßenquerschnitten der Inselstadt durchge-
führt. Ergänzend erfolgten Befragungen an den westlichen und östlichen Zufahrten. 
Da die Erhebungen an repräsentativen Werktagen stattfanden, aber auch Wochenenden, 
Feiertags- und Ferienzeiten berücksichtigt werden müssen, werden die Zahlen über die 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren gemäß Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 2001 auf Kraftfahrzeuge pro Tag angepasst und 
die LKW-Anteile berechnet.  
Um die Zahlen für das Prognosejahr 2020 zu erhalten, wurden die Ergebnisse verschie-
dener Studien (SHELL-Prognose 2004, BMVBW-Prognose) berücksichtigt und eine Zu-
nahme der so genannten Mautflüchtlinge im LKW-Bereich angenommen. Daraus ergab 
sich vom Zähljahr 2005 bis zum Prognosejahr 2020 eine Zunahme des PKW-Verkehrs um 
rund 8% und eine Zunahme des LKW-Verkehrs um etwa 35%  
Die für das Jahr 2020 prognostizierten Zahlen wurden als Datenbasis für alle Berechnun-
gen zur Immissionssituation im Rahmen des Bebauungsplanes Nr.55 verwendet. 

Verkehrsführung 
bleibt bestehen 

Planfall 1:  
teilausgebaute südli-

che Sammelstraße 

Planfall 2: 
ausgebaute südliche 

Sammelstraße 

DTV PKW LNF SNF DTV PKW LNF SNF DTV PKW LNF SNF 
Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ 

Straßen-
abschnitte 

Langenbrücker 
Straße 

24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 
zwischen 
Am Markt und 
Brauerstraße  

18.020 15.700 1.290 1.030 11.220 9.500 690 1.030 3.490 2.400 80 1.010 

zwischen 
Brauerstraße 
und Am Wall  

18.820 16.500 1.290 1.030 12.320 10.600 690 1.030 2.690 1.600 80 1.010 

zwischen 
Am Wall und 
Seestraße  

18.620 16.300 1.310 1.010 11.790 10.100 680 1.010 2.090 1.000 80 1.010 

Prognose des 
Jahresmittelwer-
tes für Stick-
stoffdioxid 2010 
(Maximum) 

55 µg/m³ 52 µg/m³ 46 µg/m³ 

Tabelle 20: Verkehrszahlen und Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid aus 
 "Luftschadstoffuntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 55 der Stadt Ratzeburg" 
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In der Folgeuntersuchung "Abschätzung der Luftschadstoffbelastung in der Langenbrü-
cker Straße in Ratzeburg im Rahmen der Aufstellung eines Luftreinhalteplanes" wurde für 
den Lastfall 2 ohne südliche Sammelstraße von den Ergebnissen der Zählungen des Pla-
nungsbüros Hahm für 2005 ausgegangen, in dem die dort ermittelte Anzahl der PKW mit 
unterschiedlichen LKW-Zahlen (SNfz:100 - 1200, LNfz: 100 - 1200) kombiniert wurden.  
Für den Lastfall 1 mit südlicher Sammelstraße wurde die vom Planungsbüro Hahm ange-
nommene in der Langenbrücker Straße noch verbleibende Anzahl PKW ebenfalls mit un-
terschiedlichen LKW-Anteilen kombiniert.    

Verkehrsführung 
bleibt bestehen 

(Lastfall 2) 

Lastfall 1: 
ausgebaute südliche Sam-

melstraße 

DTV PKW LNF SNF DTV PKW LNF SNF 
Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ Kfz/ 

Langenbrücker 
Straße 

24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 
zwischen 
Am Markt und Brau-
erstraße  

15.419 - 
17.619 

15219 
100 - 
1200 

100 - 
1200 

1704 - 
2914 

1594 
10 - 
120 

100 - 
1200 

zwischen 
Brauerstraße und Am 
Wall  

15.419 - 
17.619 

15219 
100 - 
1200 

100 - 
1200 

1704 - 
2914 

1594 
10 - 
120 

100 - 
1200 

zwischen 
Am Wall und See-
straße  

15.419 - 
17.619 

15219 
100 - 
1200 

100 - 
1200 

1704 - 
2914 

1594 
10 - 
120 

100 - 
1200 

Prognose des Jah-
resmittelwertes für 
Stickstoffdioxid 2010 

41 µg/m³  
wenn: 

DTV<15.819 
SNF<300  

40 µg/m³ 
wenn: 

DTV<2.364 
SNF<700 

Tabelle 21: Verkehrszahlen und Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid aus 
 "Abschätzung der Luftschadstoffbelastung in der Langenbrücker Straße in Ratzeburg 
 im Rahmen der Aufstellung eines Luftreinhalteplanes" 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erhebt ebenfalls Verkehrsmengen. Außer 
Dauerzählstellen auf Autobahnen und außerörtlichen Bundesstraßen werden zusätzlich al-
le fünf Jahre manuelle Straßenverkehrszählungen (SVZ) auf Autobahnen und Bundes-
straßen durchgeführt, zuletzt im Jahr 2005. Bei diesen manuellen Zählungen wird der 
Verkehr im (außerörtlichen) Bundesfernstraßennetz als zeitliche Stichprobe über ausge-
wählte Tage/Stunden eines Jahres flächendeckend erhoben. Diese werden unter Verwen-
dung nach Straßenklasse differenzierter und aus verfügbaren Dauerzählstellen abgeleite-
ter Faktoren auf durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken umgerechnet. 
Die Zählungen werden nach einheitlichen Richtlinien von den Straßenbauverwaltungen 
der Länder organisiert. Die Erhebungen decken das gesamte außerörtliche Bundesfern-
straßennetz ab. Darüber hinaus wird nach dem Ermessen der Länder auch auf Landes-, 
Kreis- und Gemeindestraßen im bundeseinheitlichen Erhebungsdesign gezählt. 

[Quelle:http://www.bast.de/cln_005/nn_170654/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-
v6/verkehrserhebungen/verkehrserhebungen.html[ 
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Eine Zählstelle befindet sich in Ratzeburg in der Langenbrücker Straße. 

Jahr
Einheit 1993 1995 2000 2005

DTV Kfz/24h 18461 19627 18328 16668

PV Fz/24h / % 17578 / 95,2 18638 / 95,0 17429 / 95,1 15885 / 95,3 

GV Fz/24h / % 883 / 4,8 989 / 5,0 899 / 4,9 783 / 4,7 

SV Fz/24h / % 625 / 3,4 679 / 3,5 651 / 3,6 685 / 4,1 

Erläuterungen: DTV = durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (alle Kraftfahrzeuge 
     ohne Fahrräder) 

 PV = durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
     (Personenverkehr = Krad + Pkw + Bus) 

 GV= durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
     (Güterverkehr = Lfw + Lkw o.A. + Lz) 

 SV= durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
 (Schwerverkehr = Bus + Lkw o.A. + Lz) 

Tabelle 22: Verkehrszahlen aus den manuellen Zählungen der BASt 

Eine weitere Datenquelle für Verkehrsmengen sind die Messungen der LÜSH. Seit Ende 
November 2005 ist auf dem Dach der Luft-Messstation Langenbrücker Straße ein Seiten-
radarmesssystem installiert, mit dem Fahrtrichtung, Länge und Geschwindigkeit der vor-
beifahrenden Kraftfahrzeuge kontinuierlich erfasst werden können.  
Die Einteilung der Fahrzeuge in PKW und LKW erfolgt über die gemessene Länge (Gren-
ze: 8 m). Mit dieser Methode werden zeitlich weitgehend lückenlose Verkehrszahlen als 
Halbstundensummen erfasst, die entsprechend zu Mittel- und Durchschnittswerten zu-
sammengefasst werden können.  

Langenbrücker 
Straße 

2006 2007 

DTV 
"PKW" < 

8 m 
"LKW" > 

8 m 
DTV 

"PKW" < 
8 m 

"LKW" > 
8 m 

Kfz/24h Kfz/24h Kfz/24h Kfz/24h Kfz/24h Kfz/24h 

zwischen 
Brauerstraße und 
Am Wall  

16248 15694 555 15235 14775 460 

Jahresmittelwert 
für Stickstoffdi-
oxid 

51 µg/m³ 46 µg/m³ 

Tabelle 23: Verkehrszahlen und Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid der Messungen an der 
 Messstation Langenbrücker Straße 
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Ein Vergleich der Daten zeigt, dass die Zähldaten der BASt und die Ergebnisse der Zäh-
lungen der automatischen Messungen größenordnungsmäßig gut übereinstimmen. Die 
Zahl der die Emissionen in der Straße bestimmenden LKW liegt deutlich unter 700 Stück 
pro Tag.  

Unter der Annahme, dass der LKW-Verkehr in den kommenden Jahren nicht um mehr als 
20% zunimmt, die südliche Sammelstraße fertig gestellt und der Hauptteil des PKW-
Verkehrs und der leichten Nutzfahrzeuge darüber geleitet wird, ist davon auszugehen, 
dass die beschriebene Maßnahme ausreicht, um den Grenzwert für Stickstoffdioxid in der 
Langenbrücker- und damit auch in der Herrenstraße in Zukunft einzuhalten. 

4.4.1.4 Zeitplan der Umsetzung des Vorhabens 
Die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme wurden durch den 
Bebauungsplan Nr. 55 geschaffen. Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bau der Brücke im Zuge der B208 innerhalb der Ortsdurchfahrt (Langenbrücker 
Straße/Königsdamm) und für den vierten und fünften Bauabschnitt der Südlichen Sam-
melstraße mit Anbindung an die B 208 geschaffen. Die Realisierung dieser Bauvorhaben 
wird vorbehaltlich der Finanzierung der Bauwerke 2010 - 2012 erfolgen.   

4.4.2 Ortsumfahrung Ratzeburg 

Zur allgemeinen Verbesserung und langfristigen Sicherung der Luftqualität im Bereich der 
"Inselstadt" Ratzeburg erscheint die großräumige Verlagerung der Verkehrsströme sinn-
voll. Hierdurch könnte auch der LKW-Verkehr durch die Langenbrücker Straße reduziert 
werden, für den es auf der Altstadtinsel keine Alternative gibt.  

Die Stadt Ratzeburg hat einvernehmlich mit der Stadt Mölln und den Gemeinden Schmi-
lau und Ziethen die Trasse zur Ortsumfahrung Ratzeburg der B 208 festgelegt, die Rat-
zeburg im Süden und Osten, Mölln im Norden und Schmilau im Osten umfährt und an die 
B 208 in Ziethen wieder anschließt. 

Der Bundesverkehrswegeplan sieht den Bau einer Ortsumgehung Ratzeburg im vordring-
lichen Bedarf als Vorhaben mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauftrag vor.  

Aufgrund der besonderen Lage der heutigen B 208 über die Insel Ratzeburg und die 
ökologisch besonders schützenswerten Umgebung Ratzeburgs wurde eine Verkehrswirt-
schaftliche Untersuchung mit Schwerpunkt Ökologie durchgeführt. Nach Auswertung des 
Gutachtens und Einbindung des Landes und der Region hat das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Dezember 2007 entschieden, der weiteren 
Planung eine Trassenführung zu Grunde zu legen, welche unter Ausbau der Landesstraße 
202 und Umfahrung von Ratzeburg (Ziethen), Schmielau und Möll-Nord eine Entlastung 
Ratzeburgs ermöglichen soll.  

Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein beabsichtigt, 
kurzfristig die Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen, deren Ergebnisse in die Vor-
untersuchung (Linienfindung) einfließen. Danach erfolgen Bauentwurf und 
Planfeststellungsverfahren. 
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Durch die daraus resultierende Reduzierung des Durchgangsverkehrs, insbesondere des 
LKW-Verkehrs, wird ein wesentlicher Beitrag zur Luftreinhaltung der Innenstadt, 
insbesondere der Langenbrücker Straße, geleistet. 

Abbildung 23: Verkehrswirtschaftliche und ökologische Untersuchung im Rahmen der 
 Ortsumgehung Ratzeburg 

Nur mit diesen drei Schritten zur Umlagerung von Verkehrsströmen, die zeitnah erfolgen 
müssen, kann nachhaltig auch über den Zeitraum 2010 hinaus eine Verlagerung der be-
lastenden LKW-Verkehrsströme sowie eine Verlagerung von anteiligen PKW-
Durchgangsverkehren erreicht werden. Auch unter den Gesichtspunkten der Luftreinhal-
tung ist der geplante Zwischenstatus der Führung des LKW-Verkehrs über den Marktplatz 
in Ratzeburg nur als kurzfristiger Übergang hinnehmbar.  

Die Stadt Ratzeburg kann diese Maßnahme nicht allein beeinflussen, das Land Schleswig-
Holstein und die Bundesrepublik Deutschland können mittelfristig erheblich zur Verringe-
rung des Schadstoffausstoßes in der Ratzeburger Innenstadt beitragen und damit die von 
der Stadt Mölln und der Gemeinde Schmilau vorgetragene Bedenken vollständig ausräu-
men. 
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4.4.3 Überprüfung der Wirksamkeit der Vorhaben 

Die Auswirkung der Maßnahmen wird durch fortgesetzte, messtechnische Überwachung 
der Luftqualität in der Langenbrücker Straße durch die Lufthygienische Überwachung 
Schleswig-Holstein kontrolliert. Außerdem ist vorgesehen, die Auswirkungen durch zu-
sätzliche Passivsammlermessungen für Stickstoffdioxid in der Herrenstraße zu begleiten. 
Der Luftreinhalteplan ist gegebenenfalls fortzuschreiben. 
Für die Berichterstattung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit alle drei Jahre über 
den Stand der Durchführung des Luftreinhalteplans zu berichten.  
Aufgrund der laufenden und anstehenden Bauarbeiten am Marktplatz und für die Reali-
sierung der südlichen Sammelstraße ist in den kommenden Monaten bzw. Jahren mit 
atypischen reduzierten Verkehrsverhältnissen zu rechnen.  

4.5 Sonstige Maßnahmen 

Ziel des Luftreinhalteplans ist es, zu überprüfen und darzustellen, ob und ggf. wie der 
Grenzwert für Stickstoffdioxid ab dem 01.01.2010 eingehalten werden kann. Wie in Kapi-
tel 4.4 dargestellt wird dies durch die unabhängig von diesem Plan vorgesehenen Vorha-
ben erreicht.  

4.5.1 Sperrung für den LKW Durchgangsverkehr 

Im Rahmen der Baumaßnahmen auf der Altstadtinsel sind im Jahr 2007 Durchfahrtsver-
bote für LKW angeordnet worden.  
Diese stellen eine grundsätzliche, und wie in Kapitel 4.1 erläutert, vom Luftreinhalteplan 
unabhängige Möglichkeiten dar, die Belastung in der Langenbrücker Straße weiter zu 
senken. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind konkrete Überlegungen hierzu nicht anzustel-
len, da von der Einhaltung der Grenzwerte auszugehen ist.  

Die Verhängung eines Durchfahrtsverbotes für LKW wäre erneut zu prüfen, wenn nach 
dem 01.01.2010 die Schadstoffbelastung nicht unter den Grenzwert abgesunken ist.  

4.5.2 Verkehrsreduzierende Maßnahmen im Stadtbereich 

Neben den beschriebenen Vorhaben zur Verkehrsverlagerung kommen grundsätzlich 
auch Maßnahmen in Betracht, die den motorisierten Individualverkehr insgesamt in Rat-
zeburg verringern.  
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden hierzu zahlreiche Anregungen gegeben. 

Auf eine detaillierte Erörterung dieser Vorschläge, die die grundsätzliche Ausrichtung der 
Stadtentwicklung und der Verkehrskonzeption der Stadt Ratzeburg betreffen, wird im 
Rahmen dieses Luftreinhalteplans verzichtet, da die Durchführung des Vorhabens "Südli-
che Sammelstraße" die Einhaltung des Grenzwertes gewährleisten kann.  
Die Stellungnahmen liegen der Stadt Ratzeburg vor und können bei zukünftigen Planun-
gen berücksichtigt werden.  
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5 Zusammenfassung 

Es ist davon auszugehen, dass der Kraftfahrzeugverkehr die wesentliche Ursache für die 
hohen Luftschadstoffbelastungen in der Langenbrücker Straße ist. 
Aufgrund der Ergebnisse der Analyse und der Prognose für das Jahr 2010 wird die Kon-
zentration an Stickstoffdioxid im Jahre 2010 voraussichtlich ohne zusätzliche Maßnahmen 
im Jahresmittel deutlich über 40 µg/m³ liegen. 

Unter der Voraussetzung, dass die so genannte südliche Sammelstraße ausgebaut wird 
und der Hauptverkehrsstrom dieser Trasse folgt, ist von einer Einhaltung des Grenzwer-
tes auszugehen, wenn maximal 700 LKW die Langenbrücker Straße passieren.  
Diese Zahl wird nach den Ergebnissen der automatischen Verkehrszählungen an der 
Messstation im Jahr 2006 nicht erreicht. Im Jahr 2007 ist die Zahl der LKW aufgrund der 
bereits begonnenen Baumaßnahmen im Inselstadtbereich noch geringer als 2006. 
Welche Verkehrssituationen im Jahr 2010 und in den folgenden Jahren herrschen wer-
den, ist derzeit nicht vorauszusagen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Verkehrs-
zahlen des Jahres 2006 im Jahr 2010 in der Langenbrücker Straße nicht erreicht werden, 
da die halbseitige Umleitung des PKW-Verkehrs bereits 2007 begonnen wurde und nicht 
rückgängig gemacht werden soll. Außerdem ist eine Steigerung des LKW-Verkehrs in 
dem kurzen Zeitraum um mehr als 20% fraglich. 
Die geplante Maßnahme wirkt sich ebenfalls auf die bisher hoch belastete Herrenstraße 
aus, so dass auch dort von einer Einhaltung des Grenzwerts auszugehen ist. 

Die Abschätzung der Stickstoffdioxidkonzentrationen am Straßenzug südliche Sammel-
straße "Schulstraße-Marienstraße-An der Brauerei-Seestraße" ergab, dass auch bei Um-
leitung des gesamten PKW-Durchgangsverkehrs keine Überschreitung des ab 1. Januar 
2010 geltenden Grenzwertes erwartet wird. 

Zurzeit sind daher keine weiteren Maßnahmen erforderlich, die über den Ausbau der süd-
lichen Sammelstraße hinausgehen. Die weitere Entwicklung der Schadstoffbelastung und 
die Wirksamkeit der Maßnahme werden sowohl in der Langenbrücker Straße als auch in 
der Herrenstraße weiterhin messtechnisch überprüft.  

Sollte sich aufgrund der Messungen herausstellen, dass sich diese Prognose nicht bestä-
tigt, ist über weitergehende Maßnahmen zu beraten und zu entscheiden. Dies ist grund-
sätzlich auch unabhängig von einer Fortschreibung dieses Luftreinhalteplans möglich 
bzw. geboten. 
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Hinweis:
Die verwendeten Geobasisdaten entstammen Produkten des
Landesvermessungsamts Schleswig-Holstein.

http://www.LVERMGEOSH.schleswig-holstein.de
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